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= Informationen/Erläuterungen 
(rechte Spalte)

Hinweis darauf, dass der Informationstext der 
neuen Rechtschreibung entspricht. 
(Der Gesetzestext ist im Original wiedergege-
ben, das heißt gemäß den „alten” Recht-
schreibregeln.)

§ → Verweis auf eine Gesetzesstelle und auf den 
Abschnitt, in dem sie abgedruckt ist.

vgl. § Verweis auf eine Gesetzesstelle, die im entspre-
chenden Bundesgesetzblatt nachzulesen ist.

Dieser Teil umfasst sowohl ausgewählte Gesetzestexte als auch Erläuterungen. Um mit einem Blick feststellen zu
können, was Gesetzestext und was Erläuterung ist, wurde folgende Gliederung gewählt:

= Gesetzestext 
(linke Spalte)

§§ ii
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1.  WAS SIND SCHULVERANSTALTUNGEN?

1.  Was sind Schulveranstaltungen?

Die Schulverstaltungenverordnung verzichtet
bewusst auf konkrete Vorgaben. Schulveran-
staltungen sind nicht länger auf bestimmte

inhaltliche Bereiche und Organisationsformen beschränkt
(z.B. Sportwochen, Schüleraustausch). Dadurch wurde
der Handlungsspielraum der Schulen beträchtlich erwei-
tert.
Grundsätzlich kann nun im Rahmen von Schulveranstal-
tungen alles gemacht werden, was der Ergänzung des
Unterrichts dient. 
Schulveranstaltungen sollen im Wesentlichen den im Un-
terricht vermittelten Lehrstoff durch praktische Erfahrun-
gen festigen. Die Vorbereitung und die Durchführung
von Schulveranstaltungen haben schulautonom zu er-
folgen. Die in Z 1 bis Z 3 angeführten Zielsetzungen kön-
nen entsprechend den Erfordernissen, Möglichkeiten und
Bedürfnissen der jeweiligen Schule umgesetzt werden. Bei
den genannten Zielsetzungen handelt es sich um eine
vollständige Aufzählung; hingegen sind die zwischen
Klammern angeführten Arten von Schulveranstaltungen
lediglich Beispiele.
Mit Rücksicht auf die Schulautonomie werden die Bestim-
mungen der Schulveranstaltungenverordnung nicht durch
Erlässe konkretisiert. Die einzelne Schule soll weitgehend
selbst entscheiden können. Es ist jedoch zulässig, für die
an der Schule regelmäßig wiederkehrenden Arten von
Veranstaltungen (z.B. Wandertage, Abschlusslehrfahr-
ten) bestimmte Kriterien festzulegen, wobei es sinnvoll
ist, diese Kriterien immer wieder zu evaluieren und ent-
sprechend den konkreten Erfahrungen zu adaptieren. Für
die Festlegung von Kriterien sind bei mehrtägigen Schul-
veranstaltungen die schulpartnerschaftlichen Gremien,
bei eintägigen der Schulleiter oder die Schulleiterin bzw.
die von ihnen bestimmten Lehrpersonen zuständig. Das
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
hat „Richtlinien für die Durchführung von bewegungs-
erziehlichen Schulveranstaltungen“ (Rundschreiben 41/
2001, GZ 36.377/70-V/9/2001) herausgegeben, auf de-
ren Grundlage vom Klassen- oder Schulforum bzw. vom
Schulgemeinschaftsausschuss ein Beschluss über Richtli-
nien für die Durchführung von bewegungserziehlichen
Schulveranstaltungen zu fassen ist, wie sie für die betref-
fende Klasse bzw. Schule gelten sollen.

Die Aufzählung bestimmter Schulveranstaltungen hat le-
diglich beispielhaften Charakter; sie erfolgt im Hinblick
auf die Berechnung der Reisegebühren für Lehrer und
Lehrerinnen, die je nach Art der Schulveranstaltung un-
terschiedliche Sätze vorsieht (vgl. Verordnung über die

SchVV § 1 Abs. 1 + 2
(1) Schulveranstaltungen sind schulauto-
nom vorzubereiten und durchzuführen. Sie
dienen der Ergänzung des lehrplanmäßigen

Unterrichtes. Diese hat zu erfolgen durch:
1. unmittelbaren und anschaulichen Kontakt zum wirt-

schaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen
Leben (zB Betriebserkundungen oder andere Be-
gegnungen mit der Arbeitswelt, Wettbewerbe,
Besuch von Museen, Besuch von politischen Ein-
richtungen, Besuch von Ausstellungen, Besuch von
Bühnenaufführungen, Veranstaltungen zur Vermitt-
lung einer praxisnahen Berufsorientierung, Kontak-
te mit ausländischen Partnern),

2. die Förderung der musischen Anlagen der Schüler 
(insbesondere musikalische Veranstaltungen) und

3. die körperliche Ertüchtigung der Schüler (die För-
derung der Bewegungsfähigkeit und Bewegungs-
bereitschaft sowie die Verbesserung der motori-
schen Leistungsfähigkeit der Schüler zB durch
Wanderungen, Sportwochen, Bewegungsangebote
im Zusammenhang mit anderen Formen von Schul-
veranstaltungen).

Im Rahmen der Z 1 bis 3 sind gemeinschaftserziehe-
rische Aufgaben wahrzunehmen. Weiters kann eine
praktische Auseinandersetzung mit Bildungsgütern,
die im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichtes
nicht oder nur unvollkommen nähergebracht werden
können, sowie eine Vertiefung bestimmter Lehrplan-
inhalte erfolgen (zB Besuch von Schulungszentren,
Sprachlabors, Bibliotheken). An den Bildungsanstal-
ten für Kindergartenpädagogik und für Sozialpäda-
gogik sind darüber hinaus didaktisch-methodische
Kenntnisse zu vermitteln.

(2) Als Schulveranstaltungen kommen insbesondere in
Betracht:
1. Lehrausgänge, 
2. Exkursionen, 
3. Wandertage, Sporttage, 

§§ ii
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Festsetzung von Reisegebühren bei Schulveranstaltun-
gen). Die Aufzählung ist keinesfalls erschöpfend. Entspre-
chend den jeweiligen Möglichkeiten und Bedürfnissen
einer Schule oder Klasse können auch andere Arten von
Schulveranstaltungen durchgeführt werden, sofern sie
dem gesetzlich festgelegten Zweck (= Ergänzung des
lehrplanmäßigen Unterrichts) dienen. Grundsätzlich ist
die Teilnahme an Schulveranstaltungen ebenso verpflich-
tend wie die Teilnahme am Unterricht (Ausnahmen siehe
Seite 17).
Während beispielsweise die Besichtigung einer Kirche als
Schulveranstaltung zählt, sind Schülergottesdienste so-
wie andere religiöse Übungen und Veranstaltungen keine
Schulveranstaltungen, die Teilnahme daran ist den Lehr-
personen ebenso wie den Schülern und Schülerinnen da-
her freigestellt (vgl. RelUG § 2 a). Während solcher reli-
giöser Übungen und Veranstaltungen besteht für Lehrer
und Lehrerinnen auch keine Verpflichtung zur Aufsicht
über die teilnehmenden Schüler und Schülerinnen (siehe
auch Seite 22). Wenn die Lehrpersonen jedoch die Be-
aufsichtigung von Schülern und Schülerinnen auf dem
Weg zu oder von religiösen Veranstaltungen überneh-
men und dabei einen Unfall erleiden, gilt dies als Dienst-
unfall.
Auch Veranstaltungen der Schülermitverwaltung und
Schülervertreterstunden, die außerhalb der Unterrichts-
zeit stattfinden, obliegen nicht der Aufsichtspflicht von
Lehrpersonen (vgl. SchUG § 58 Abs. 4 und § 59 b Abs. 3).
(Siehe auch „Schuldemokratie und Schulgemeinschaft“,
Teil 2 der Infomationsblätter zum Schulrecht, Seite 13.)

4. Berufspraktische Tage bzw. Berufspraktische Wo-
chen, 

5. Sportwochen (zB Wintersportwochen, Sommer-
sportwochen), 

6. Projektwochen (zB Wien-Aktion, Musikwochen,
Ökologiewochen, Intensivsprachwochen, Kreativ-
wochen, Schüleraustausch, Fremdsprachenwochen,
Abschlußlehrfahrten).

SchUG § 13 Abs. 1
Aufgabe der Schulveranstaltungen ist die
Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrich-
tes durch unmittelbaren und anschaulichen

Kontakt zum wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und
kulturellen Leben, durch die Förderung der musischen
Anlagen der Schüler und durch die körperliche Er-
tüchtigung.

Unter Ergänzung des lehrplanmäßigen Unter-
richts ist die Vertiefung und Erweiterung von
Themen zu verstehen, die in der betreffenden

Lehrplanverordnung vorgesehen sind und im Unterricht
behandelt werden. Schulveranstaltungen sind jedoch
nicht ausschließlich bestimmten Unterrichtsgegenstän-
den (z.B. Fremdsprachenunterricht oder Leibesübungen)
zuzuordnen, sondern bieten auch die Möglichkeit für
soziales Lernen. 
Ziele, Dauer, Ausmaß, Kosten, Planung und Durchfüh-
rung der Schulveranstaltungen sind in der Schulveran-
staltungenverordnung 1995 geregelt.

ii§§
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SchUG § 13 a 
(1) Veranstaltungen, die nicht Schulveran-
staltungen im Sinne des § 13 sind, können zu
schulbezogenen Veranstaltungen erklärt

werden, wenn sie auf einem lehrplanmäßigen Unter-
richt aufbauen und der Erfüllung der Aufgabe der
österreichischen Schule gemäß § 2 des Schulorgani-
sationsgesetzes dienen und eine Gefährdung der Schü-
ler weder in sittlicher noch in körperlicher Hinsicht zu
befürchten ist. Die Erklärung einer Veranstaltung zu
einer schulbezogenen Veranstaltung obliegt der Schul-
behörde. Sofern die Veranstaltung nur einzelne Schu-
len betrifft und wegen der Veranstaltung eine Teilnah-
me am Unterricht nicht entfällt, kann die Erklärung
jeweils auch durch das Klassen- bzw. Schulforum
(§ 63 a) bzw. den Schulgemeinschaftsausschuß (§ 64)
erfolgen, sofern die hiefür erforderlichen Lehrer sich
zur Durchführung bereit erklären, die Finanzierung
sichergestellt ist und allenfalls erforderliche Zustim-
mungen anderer Stellen eingeholt worden sind; das
Vorliegen der Voraussetzungen ist vom Schulleiter
festzustellen. Schulbezogene Veranstaltungen können
zB Wettbewerbe in Aufgabenbereichen einzelner Un-
terrichtsgegenstände oder Fahrten zu Veranstaltungen,
die nicht unter § 13 fallen, sein.

Der Begriff schulbezogene Veranstaltung ist
weiter gefasst als der Begriff Schulveranstal-
tungen. Für schulbezogene Veranstaltungen

gibt es inhaltlich noch bedeutend mehr Möglichkeiten.
Einzige Einschränkung: Solche Veranstaltungen müssen
auf dem lehrplanmäßigen Unterricht aufbauen und dür-
fen dem Erziehungsziel nicht entgegenstehen.
Grundsätzlich finden schulbezogene Veranstaltungen
während der unterrichtsfreien Zeit statt. Eine Veranstal-
tung, die während der Unterrichtszeit stattfindet, kann
nur von der Schulbehörde zu einer schulbezogenen Ver-
anstaltung erklärt werden. 
Die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezoge-
nen kann – unter den in Abs. 1 genannten Voraussetzun-
gen – durch die Schulbehörde, das (→) Klassen- oder (→)
Schulforum bzw. den (→) Schulgemeinschaftsausschuss
erfolgen. Die Erklärung ist durch Anschlag in der betref-
fenden Schule bekannt zu machen, es sei denn, alle in Be-
tracht kommenden Schüler und Schülerinnen sowie deren
(→) Erziehungsberechtigte werden davon in Kenntnis ge-
setzt (vgl. SchUG § 79 Abs. 3). Wird beispielsweise eine
Schachmeisterschaft zu einer schulbezogenen Veranstal-
tung erklärt, ist es ausreichend, nur jene Schüler und
Schülerinnen zu informieren, die den entsprechenden
Freigegenstand besuchen.
Schulbezogene Veranstaltungen können beispielsweise
Mathematik- oder Physik-Wettbewerbe oder sportliche
Wettkämpfe sein.
Theater- und Konzertbesuche können als Lehrausgang,
also als Schulveranstaltung, oder aber als schulbezogene
Veranstaltung durchgeführt werden. Gleiches gilt für
Ausstellungen, für die Vorführung von Filmen und für
Vorträge schulfremder Personen. Sie können ergänzend
zum lehrplanmäßigen Unterricht als Schulveranstaltung
angeboten werden, wodurch die Teilnahme für alle Schü-
ler und Schülerinnen verpflichtend ist, oder aber als
schulbezogene Veranstaltung – in diesem Fall können die
Schüler und Schülerinnen selbst entscheiden, ob sie sich
zur Teilnahme anmelden wollen oder nicht. 
Werden schulbezogene Veranstaltungen von zwei oder
drei Schulen gemeinsam durchgeführt, können die dies-
bezüglichen Erklärungen durch die (→) Schulforen bzw.
(→) Schulgemeinschaftsausschüsse dieser Schulen vorge-
nommen werden.
Wird eine Veranstaltung zu einer schulbezogenen Veran-
staltung erklärt, gelten die Bestimmungen des Schulun-
terrichtsgesetzes, beispielsweise sind schulbezogene Ver-

2.  WAS SIND SCHULBEZOGENE VERANSTALTUNGEN?

2.  Was sind schulbezogene 
Veranstaltungen?

§§ ii
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2.  WAS SIND SCHULBEZOGENE VERANSTALTUNGEN?

anstaltungen in gleicher Weise zu beaufsichtigen wie
Schulveranstaltungen (siehe Aufsichtserlass Seite 31). 
Die Bereiterklärung einer Lehrperson zur Durchführung
einer schulbezogenen Veranstaltung schließt die Gewäh-
rung von Reisegebühren nicht aus, sofern von der zu-
ständigen Stelle ein Dienstauftrag erteilt wird; ein solcher
Dienstauftrag ist allerdings nur bei Bereiterklärung der
Lehrperson zulässig. Ist die Lehrperson, die sich zur
Durchführung einer schulbezogenen Veranstaltung bereit
erklärt hat, zum gegebenen Zeitpunkt beispielsweise aus
Krankheitsgründen verhindert, bedarf die Erteilung eines
Dienstauftrages zur Durchführung der Veranstaltung an
eine andere Lehrperson nicht deren Bereiterklärung, da
eine Veranstaltung, die zu einer schulbezogenen erklärt
wurde, durchzuführen ist.
Der Unfall eines Lehrers oder einer Lehrerin während
einer solchen Veranstaltung ist ein Dienstunfall. Der Un-
fall eines Schülers oder einer Schülerin wird durch die
Schülerunfallversicherung erfasst (vgl. ASVG § 175 Abs. 5
Z 1). Der Hin- und der Rückweg gelten als Teil der Veran-
staltung (siehe auch Seite 28).
Die Finanzierung einer Schulveranstaltung kann auch
durch den Elternverein oder durch außerschulische Stel-
len erfolgen. Mit der Lockerung des ursprünglichen Wer-
beverbots an Schulen sowie der Änderung des SchOG
1996 wurde für Bundesschulen vertreten durch die Schul-
direktorin oder den Schuldirektor (manchmal im Ein-
vernehmen mit dem SGA) die Möglichkeit geschaffen,
einerseits Werbeeinnahmen in unbeschränktem Ausmaß
zu erwerben, andererseits gemäß § 128 a und b SchOG
Einnahmenüberschüsse aus Schulraumüberlassung und
sonstige Drittmittel zweckgebunden zu vereinnahmen.
Das bedeutet, dass die Schulen ermächtigt sind, diese
Gelder in ihrem Bereich selbständig zu verwenden (also
auch für Schulveranstaltungen) und sie nicht an den
Staatshaushalt abführen zu müssen.

Schüler und Schülerinnen ab der 9. Schulstufe können
sich selbst anmelden, sofern die (→) Erziehungsberech-
tigten davon Kenntnis haben, es sei denn, sie haben
nachweislich (durch eine schriftliche Erklärung gegenüber
dem Klassenvorstand) darauf verzichtet, in Kenntnis ge-
setzt zu werden. Bei Schülern und Schülerinnen niedrige-
rer Schulstufen hat die Anmeldung durch die (→) Erzie-
hungsberechtigten zu erfolgen (vgl. SchUG § 67 und §
68 lit. f). Nach Anmeldung besteht Teilnahmepflicht (vgl.
Verordnung betreffend die Schulordnung § 2 Abs. 2 Z 6).
Da für die Teilnahme an schulbezogenen Veranstaltun-
gen unter Umständen bestimmte Voraussetzungen (z.B.
körperliche Eignung für die Teilnahme an Sportwett-
kämpfen) erforderlich sind, muss bei Fehlen der Voraus-
setzungen die Möglichkeit bestehen, die Teilnahme zu
untersagen. Dies ist Sache des Schulleiters oder der

(2) Die Teilnahme an schulbezogenen Veranstaltungen
bedarf der vorhergehenden Anmeldung durch den
Schüler. Die Teilnahme ist zu untersagen, wenn
1. der Schüler die für die Teilnahme an der schulbezo-

genen Veranstaltung erforderlichen Voraussetzun-
gen nicht erbringt oder 

2. wenn auf Grund des bisherigen Verhaltens des
Schülers eine Gefährdung der Sicherheit des Schü-
lers oder anderer Personen mit großer Wahrschein-
lichkeit zu erwarten ist oder 

3. durch die Teilnahme an der schulbezogenen Veran-
staltung der erfolgreiche Abschluss der Schulstufe
in Frage gestellt erscheint. 

Zuständig für die Annahme der Anmeldung und für
die Untersagung ist der Schulleiter oder ein von ihm
hiezu beauftragter Lehrer; die Untersagung hat nach



Schulleiterin bzw. einer von der Schulleitung beauftrag-
ten Lehrperson. Eine Berufung gegen die Untersagung ist
nicht zulässig (vgl. SchUG § 71 Abs. 9 ).

Anhörung der Klassenkonferenz unter Angabe des
Grundes zu erfolgen.

(3) Schüler, die zur Teilnahme an der schulbezogenen
Veranstaltung angemeldet sind und deren Teilnahme
nicht untersagt worden ist, sind zur Teilnahme ver-
pflichtet, sofern kein Grund für das Fernbleiben im
Sinne der Vorschriften über das Fernbleiben von der
Schule (§ 45) gegeben ist. Sofern die Anmeldung für
eine Reihe von Veranstaltungen erfolgt ist, darf sich
der Schüler frühestens nach der ersten Veranstaltung,
spätestens jedoch vier Wochen vor einer weiteren
abmelden.

2.  WAS SIND SCHULBEZOGENE VERANSTALTUNGEN?
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Was die Dauer der Schulveranstaltungen be-
trifft, so wird lediglich unterschieden zwischen
Veranstaltungen, die höchstens einen Tag
dauern, und mehrtägigen Veranstaltungen.

Dies sichert der einzelnen Schule ein hohes Maß an
Flexibilität bei der Gestaltung von Schulveranstaltungen
und ermöglicht verschiedene inhaltliche Kombinationen.
So kann beispielsweise ein Sprachaufenthalt mit Infor-
mationen im Bereich der Politischen Bildung gekoppelt
sein, oder es können innerhalb einer Wintersportwoche
Schiaktivitäten mit projektähnlichen Vorhaben zu den
Themen Sicherheit, Umwelt oder Tourismus kombiniert
werden.

SchVV § 4
Schulveranstaltungen sind:
1. Veranstaltungen bis zu einem Tag und
2. mehrtägige Veranstaltungen.

§§ ii

3.1  Veranstaltungen bis zu einem Tag

3.  Dauer und Ausmaß 
von Schulveranstaltungen

Gemeint sind Stunden zu 60 Minuten (keine
Unterrichtsstunden).
Die angegebene Zahl von Schulveranstaltun-

gen kann, muss aber nicht durchgeführt werden (es ist
lediglich eine Höchstzahl, jedoch keine Mindestzahl an-
gegeben).

SchVV § 5
(1) Veranstaltungen bis zu einem Tag
dauern jeweils entweder bis zu fünf Stun-
den oder höchstens einen Tag. Sie dürfen

höchstens in folgendem Ausmaß durchgeführt wer-
den:

§§ ii

Schulstufe/Schulart Ausmaß Ausmaß 
(bis zu 5 Stunden) (mehr als 5 Stunden)

Vorschulstufe, in dem unter Bedachtnahme   –
1. und 2. Schulstufe auf die Anforderungen des Lehrplanes

erforderlichen Ausmaß

3. und 4. Schulstufe je Schulstufe 13 –

5. bis 8. Schulstufe je Schulstufe 9 je Schulstufe 2

Polytechnische Schule 10 4

Berufsschule je Schulstufe 6 je Schulstufe 2

ab der 9. Schulstufe je Schulstufe 9 je Schulstufe 4
(außer Polytechnische Schule 
und Berufsschule)

(2) Abweichend von Abs. 1 darf in der 3. und in der 4.
Schulstufe sowie in der Berufsschule jeweils
höchstens eine bis zu fünf Stunden dauernde
Veranstaltung länger als fünf Stunden dauern, wenn
aus regionalen Gründen und im Hinblick auf die
Aufgabenstellung der Veranstaltung sowie in bezug
auf den Lehrplan mit der Dauer von fünf Stunden das

Das bedeutet, dass sowohl in der 3. als auch in der 4.
Klasse Volksschule je zwölf Schulveranstaltungen bis zu
fünf Stunden sowie je eine längere angesetzt werden
können. In der Berufsschule kann für alle Schulstufen ins-
gesamt nur eine Schulveranstaltung länger als fünf Stun-
den dauern.
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Auslangen nicht gefunden werden kann.
(3) Wenn mit dem gemäß Abs. 1 zur Verfügung ste-
henden Ausmaß nicht das Auslangen gefunden wird,
können solche Veranstaltungen im Rahmen des gemäß
§ 8 für mehrtägige Schulveranstaltungen zur Verfü-
gung stehenden und noch nicht konsumierten Aus-
maßes durchgeführt werden.

Grundsätzlich kann das für mehrtägige Schulveranstal-
tungen vorgesehene Kontingent an Tagen auch für ein-
tägige Veranstaltungen herangezogen werden. Dies er-
höht den Entscheidungsspielraum der Schulen zusätzlich.

SchVV § 8
(1) Mehrtägige Veranstaltungen dürfen höchstens
in folgendem Ausmaß durchgeführt werden:

§§

Schulstufe/Schulart Ausmaß in Kalendertagen

Vorschulstufe, 1. und 2. Schulstufe –

3. und 4. Schulstufe insgesamt 7

5. bis 8. Schulstufe insgesamt 28 (an Schulen unter besonderer Berücksichtigung der musischen 
oder der sportlichen Ausbildung insgesamt 35, davon mindestens 7 Tage 
mit Schwerpunktbezug)

Polytechnische Schule 12

Berufsschule insgesamt 3

ab der 9. Schulstufe je Schulstufe 6 (an Schulen unter besonderer Berücksichtigung der musischen 
(außer Polytechnische Schule oder  der sportlichen Ausbildung zusätzlich 6 mit Schwerpunktbezug), wobei 
und Berufsschule) eine Zusammenfassung unter Anrechnung auf das Gesamtausmaß zulässig ist

3.2  Mehrtägige Veranstaltungen

Das Kontingent für mehrklassige Schulver-
anstaltungen ist immer klassenbezogen. Das
bedeutet: Auch wenn nur für einen Teil der

Klasse (z.B. für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an
einem Wahlpflichtfach) eine mehrtägige Schulveranstal-
tung durchgeführt wird, wird dadurch das Kontingent
der gesamten Klasse in Anspruch genommen!
Schulen mit musischem oder sportlichem Schwerpunkt
haben mehr Tage zur Verfügung. Von den mehrtägigen
Schulveranstaltungen ist auf der 5. bis 8. Schulstufe
sowie ab der 9. Schulstufe jeweils mindestens eine be-
wegungsorientiert durchzuführen. In der AHS-Oberstufe
stehen demnach insgesamt 24 Kalendertage für mehr-
tägige Veranstaltungen zur Verfügung, in der BHS 30.
Hier ist die Überschreitung der Höchstzahl in einzelnen
Schulstufen zulässig, wenn in den anderen Schulstufen
entsprechend weniger Tage für Schulveranstaltungen
verwendet werden.
Bezüglich Schulbehörde erster Instanz siehe Glossar.
Auslandsveranstaltungen können beispielsweise im Rah-
men der Teilnahme an einem EU-Projekt durchgeführt
werden (solche Veranstaltungen können maximal bis zu
50 Prozent aus EU-Mitteln finanziert werden). Sollte für

ii
Von den mehrtägigen Schulveranstaltungen ist im
Zeitraum der 5. bis 8. Schulstufe sowie im Zeitraum
ab der 9. Schulstufe jeweils mindestens eine Veran-
staltung bewegungsorientiert durchzuführen.

(2) Sofern für die Durchführung von Auslandsveran-
staltungen mit dem auf Grund des Abs. 1 zur Verfü-
gung stehenden Ausmaß nicht das Auslangen gefun-
den wird, kann die Schulbehörde erster Instanz im
Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen und
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personellen Möglichkeiten ab der 9. Schulstufe (außer
Polytechnischer Lehrgang) insgesamt bis zu 15 Kalen-
dertage zusätzlich bewilligen. 

die Durchführung von EU-Veranstaltungen trotz Bewilli-
gung zusätzlicher 15 Tage nicht genügend Zeit zur Ver-
fügung stehen, so ist es möglich, auf (→) schulbezogene
Veranstaltungen (siehe Seite 7, SchUG § 13a) auszu-
weichen, eventuell in Kombination mit einer Schulver-
anstaltung.
Die Bewilligung von maximal 15 zusätzlichen Tagen
kann in Ausnahmefällen auch für andere als EU-Ver-
anstaltungen erfolgen. Zu berücksichtigen sind in jedem
Fall die personellen und finanziellen Möglichkeiten.
Weitere Voraussetzung: Das gesetzlich vorgesehene
Höchstausmaß an Tagen für mehrtägige Schulveranstal-
tungen muss bereits ausgeschöpft sein. Grundsätzlich
sollte jedoch mit dem vorgesehenen Höchstausmaß das
Auslangen gefunden werden.
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Unter Planung ist hier die Planung einer kon-
kreten Schulveranstaltung zu verstehen. 
Die Planung von Schulveranstaltungen wird

zumeist auf informeller Ebene begonnen. Veranstaltun-
gen bis zu einem Tag werden zweckmäßigerweise durch
die Lehrperson erfolgen, die mit der Leitung der Veran-
staltung betraut ist. Bei mehrtägigen Veranstaltungen
kann die Planung entweder einzelnen Lehrern bzw. Leh-
rerinnen oder aber einem Unterausschuss des (→) Schul-
gemeinschaftsausschusses bzw. des (→) Schulforums
übertragen werden, sofern es sich nicht um die konkrete
Vorbereitung einer bestimmten Veranstaltung handelt
(siehe Seite 16, SchVV § 2 Abs. 3 zweiter Satz).
(→) Klassen- bzw. (→) Schulforum und (→) Schulgemein-
schaftsausschuss haben bei Fragen der Planung von
Schulveranstaltungen in jedem Fall Beratungsrecht. Ent-
scheiden können die genannten Gremien, welche Arten
mehrtägiger Schulveranstaltungen durchgeführt werden
und wie viel sie kosten dürfen (vgl. SchUG § 63 a Abs. 2
Z 1 lit. a und Z 2 lit. c sowie SchUG § 64 Abs. 2 Z 1 lit. a
und Z 2 lit. c).
Da die Kostenfrage bei der Planung eine grundlegende
Rolle spielt, muss das (→) Schulforum bzw. der (→)
Schulgemeinschaftsausschuss von der Schulleitung über
die Budgetsituation der Schule und über die für Schulver-
anstaltungen bereitstehenden Mittel (auch über finan-
zielle Mittel aus Werbung und Sponsoring, vgl. S. 8) ge-
nau informiert werden. 
(Bezüglich Zusammensetzung, Einberufung und Be-
schlussfassung der schulpartnerschaftlichen Gremien sie-
he „Schuldemokratie und Schulgemeinschaft“, Teil 2 der
Informationsblätter zum Schulrecht.)

Eine Schulveranstaltung darf nicht durchgeführt werden,
wenn auch nur ein einziger der angeführten Punkte zu-
trifft.

Beeinträchtigt wird die Erfüllung des Lehrplans, wenn die
Unterrichtszeit auf Grund der Durchführung von Schul-
veranstaltungen dermaßen eingeschränkt wird, dass die
für die jeweilige Schulstufe vorgesehenen Lehrplanziele
nicht erreicht werden können.

SchVV § 2 Abs. 1 + 2
(1) Bei der Planung von Schulveranstal-
tungen ist auf die Zielsetzungen des § 1
Abs. 1, auf die Sicherheit und die körper-

liche Leistungsfähigkeit der Schüler sowie auf die
Zahl der für die Durchführung der Schulveranstaltun-
gen zur Verfügung stehenden Lehrer und sonstigen
Begleitpersonen sowie auf die finanzielle Leistungs-
fähigkeit der Schüler (Unterhaltspflichtigen) Bedacht
zu nehmen. 

(2) Schulveranstaltungen dürfen nicht durchgeführt
werden, wenn
1. sie nicht der Ergänzung des lehrplanmäßigen Unter-

richtes dienen,
2. sie die Erfüllung des Lehrplanes beeinträchtigen,

3. für die an der Veranstaltung nicht teilnehmenden 
Schüler kein Unterricht angeboten werden kann, 

4. die durch die Veranstaltung erwachsenden Kosten
nicht dem Grundsatz der Sparsamkeit und Ange-
messenheit entsprechen,

5. der ordnungsgemäße Ablauf der Veranstaltung
nicht gegeben erscheint, insbesondere bei Gefähr-

4.  PLANUNG

4.  Planung

§§ ii
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Die Einhebung der Kostenbeiträge hat nach
dem System der Kassabuchführung zu erfol-
gen. Eine Verbuchung von Kostenbeiträgen

auf Privatkonten von Lehrern bzw. Lehrerinnen ist durch
das Gesetz nicht gedeckt. Elternvereine als privatrecht-
liche Organisationen können nicht zur Verwaltungs-
tätigkeit herangezogen werden.

Der Schulleiter bzw. die Schulleiterin oder die von der
Schulleitung mit der Planung der Schulveranstaltung be-
traute Lehrkraft müssen sowohl auf die Kosten als auch
auf gewährte Ermäßigungen und tatsächlich angebotene
Unterstützungen (z.B. Sportgeräteverleih) ausdrücklich
hinweisen.
Beispielsweise kann Schülern und Schülerinnen, die
Schulbeihilfe beziehen, eine außerordentliche Unter-
stützung für Schulveranstaltungen gewährt werden (vgl.
Schülerbeihilfengesetz § 20 a).

Siehe dazu die Mustervereinbarung Seite 39.
Vergibt ein Verkehrsunternehmen oder ein Beherber-
gungsbetrieb Freiplätze, so hat dies den Schülern und
Schülerinnen zugute zu kommen. Wenn allerdings von
einem Dritten (z.B. von einem Beherbergungs- oder
Transportunternehmen, einer Liftgesellschaft oder einer
anderen Institution, etwa einem Elternverein) Lehrern
oder Lehrerinnen Leistungen unentgeltlich zur Verfügung
gestellt werden, die ansonst nach der Reisegebühren-
vorschrift oder der Verordnung über die Reisegebühren
für die Teilnahme an Schulveranstaltungen vergütet wer-
den müssten, dürfen diese Leistungen unter Verzicht auf
diese Vergütungen angenommen werden. Dadurch redu-
ziert sich in so einem Fall der aus dem Schulbudget zu fi-
nanzierende Aufwand für die Schulveranstaltung.

SchVV § 3
(1) Kostenbeiträge dürfen nur für Fahrt
(einschließlich Aufstiegshilfen), Nächti-
gung, Verpflegung, Eintritte, Kurse, Vor-

träge, Arbeitsmaterialien, die leihweise Überlassung
von Gegenständen, Kosten im Zusammenhang mit der
Erkrankung eines Schülers sowie für Versicherungen
eingehoben werden.

(2) Die durch eine Schulveranstaltung den Erzie-
hungsberechtigten voraussichtlich erwachsenden
Kosten sind diesen unter Bedachtnahme auf gewährte
oder mögliche Unterstützungsbeiträge rechtzeitig be-
kanntzugeben. Über die von den Erziehungsberechtig-
ten zu tragenden Kosten für mehrtägige Veranstaltun-
gen entscheidet das Klassen- oder Schulforum bzw.
der Schulgemeinschaftsausschuß.

(3) Vereinbarungen zB mit Beherbergungsbetrieben
oder Transportunternehmen sollen die Bezeichnung
der Schulveranstaltung und ihre konkrete Zielsetzung
sowie Regelungen für den Rücktrittsfall enthalten.

dung der körperlichen Sicherheit oder der
Sittlichkeit der Schüler, oder

6. eine ausreichende finanzielle Bedeckung nicht
gegeben ist.

4.1  Kosten

§§ ii

Welche Lehrer und Lehrerinnen für die Lei-
tung welcher Schulveranstaltungen geeignet
sind, hängt von ihrer fachlichen Qualifikation,

dem Inhalt der Veranstaltung und anderen für die Ver-
anstaltung relevanten Faktoren (z.B. Auslandserfahrung)
ab. Die Entscheidung trifft der Schulleiter bzw. die Schul-
leiterin.

SchVV § 2 Abs. 3 – 6
(3) Der Schulleiter hat einen fachlich ge-

eigneten Lehrer der betreffenden Schule
mit der Leitung der Schulveranstaltung zu

beauftragen. Dem Leiter einer Schulveranstaltung ob-
liegen insbesondere die Vorbereitung, Durchführung
und Auswertung der Veranstaltung, ihre Koordination
im Rahmen der Schule und die Kontakte mit außer-

4.2  Leitung und Begleitung

§§ ii
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schulischen Stellen. 
(4) Der Schulleiter hat weiters neben dem Leiter der
Veranstaltung (Abs. 3) in Absprache mit diesem an-
staltseigene geeignete Lehrer oder andere geeignete
Personen als Begleitpersonen in folgender Anzahl
festzulegen:
1. bei Schulveranstaltungen in der Dauer von bis zu 

einem Tag bis zur 4. Schulstufe eine Begleitperson
bei mehr als 15 teilnehmenden Schülern und

2. bei Schulveranstaltungen in der Dauer von bis zu 
einem Tag ab der 5. Schulstufe und bei mehrtägigen
Schulveranstaltungen
a) mit überwiegend leibeserziehlichen Inhalten je
eine Begleitperson ab 12 bis 16 teilnehmenden
Schülern und für je weitere 12 bis 16 teilnehmende
Schüler,
b) mit überwiegend projektbezogenen Inhalten je
eine Begleitperson ab 17 bis 22 teilnehmenden
Schülern und für je weitere 17 bis 22 teilnehmende
Schüler und
c) mit überwiegend sprachlichen Schwerpunkten je
eine Begleitperson ab 23 bis 27 teilnehmenden
Schülern und für je weitere 23 bis 27 teilnehmende
Schüler.

Bei Veranstaltungen bis zu einem Tag kann der Schul-
leiter, bei mehrtägigen Veranstaltungen das Klassen-
oder Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsaus-
schuß (§ 63a und § 64 des Schulunterrichtsgesetzes)
abweichende Festlegungen treffen. 

Auch die Bestimmung der Begleitpersonen für eine Schul-
veranstaltung obliegt der Schulleitung.
Anstaltseigene Lehrer und Lehrerinnen sind verpflichtet,
an einer Schulveranstaltung teilzunehmen. Bei der Ein-
teilung ist jedoch auf dienstliche und persönliche Um-
stände Bedacht zu nehmen (z.B. Teilzeitbeschäftigung,
Maturavorbereitungen, Betreuung eigener Kinder). Im
Falle der Erstellung und Änderung des Dienstplans und
der Diensteinteilung, sofern sich diese auf einen längeren
Zeitraum bzw. mehrere Bedienstete beziehen, hat der
Schulleiter bzw. die Schulleiterin das Einvernehmen mit
dem Dienststellenausschuss herzustellen (vgl. Bundes-
Personalvertretungsgesetz § 9 Abs. 2). In den „Emp-
fehlungen zur Durchführung von Sportwochen und von
Schulveranstaltungen mit bewegungsorientiertem Schwer-
punkt“ wird konkretisiert, was unter geeigneten Lehrern,
Lehrerinnen oder anderen Personen zu verstehen ist. Ge-
eignet sind demnach Personen, die eine abgeschlossene
Ausbildung für die jeweilige Sportart haben. Wenn für
bestimmte Sportarten weder Lehrer, Lehrerinnen noch
andere Personen aus dem Umfeld der Schule die Eignung
zur Erteilung des jeweiligen Sportunterrichts aufweisen,
können – den genannten Empfehlungen zufolge – ge-
eignete gewerbliche Unternehmen herangezogen wer-
den. Als geeignet gelten gemäß den Empfehlungen ge-
werbliche Betriebe, die durch die jeweilige Berufsfach-
organisation anerkannt werden. Geeignete Begleitper-
sonen können bei Wandertagen auch Eltern sein, bei
Sprachreisen beispielsweise Sprachstudenten oder -stu-
dentinnen. 
Die entscheidenden Kriterien für die Festlegung der Zahl
bzw. die Auswahl der Begleitpersonen, die neben dem
Leiter bzw. der Leiterin an der Schulveranstaltung teil-
nehmen, sind der pädagogische Ertrag der Veranstaltung
und die Sicherheit der Schüler und Schülerinnen.
Mit steigender Schülerzahl wird laut Regelung (Z 2) die
Bandbreite hinsichtlich Begleitpersonen größer. Konkret:
Schulveranstaltungen mit überwiegend leibeserziehlichen
Inhalten:
0 Begleitpersonen: bis 15 Schüler und Schülerinnen
1 Begleitperson: 12 bis 31 Schüler und Schülerinnen
2 Begleitpersonen: 24 bis 47 Schüler und Schülerinnen
3 Begleitpersonen: 36 bis 63 Schüler und Schülerinnen
4 Begleitpersonen: 48 bis 79 Schüler und Schülerinnen
5 Begleitpersonen: 60 bis 95 Schüler und Schülerinnen
6 Begleitpersonen: 72 bis 111 Schüler und Schülerinnen
usw.
Schulveranstaltungen mit überwiegend projektbezo-
genen Inhalten:
0 Begleitpersonen: bis 21 Schüler und Schülerinnen
1 Begleitperson: 17 bis 43 Schüler und Schülerinnen
2 Begleitpersonen: 34 bis 65 Schüler und Schülerinnen
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(5) Die Festlegung der Zahl der Begleitpersonen ge-
mäß Abs. 4 Z 2 lit. a bis c sowie eine von Abs. 4 Z 1
und 2 abweichende Festlegung der Zahl der Begleit-
personen gemäß Abs. 4 letzter Satz hat vorwiegend im
Hinblick auf die Gewährleistung der Sicherheit der
Schüler sowie auf den pädagogischen Ertrag der Ver-
anstaltung zu erfolgen, wobei auf 
1. die Schulstufe und die Schulart,
2. die Zusammensetzung der Klasse (zB Integrations-

klasse) und die Reife der Schüler sowie
3. die Art und den Inhalt der Veranstaltung

3 Begleitpersonen: 51 bis 87 Schüler und Schülerinnen
4 Begleitpersonen: 68 bis 109 Schüler und Schülerinnen
5 Begleitpersonen: 85 bis 131 Schüler und Schülerinnen
6 Begleitpersonen: 102 bis 153 Schüler und Schülerinnen
usw.
Schulveranstaltungen mit überwiegend sprachlichen
Schwerpunkten:
0 Begleitpersonen: bis 26 Schüler und Schülerinnen
1 Begleitperson: 23 bis 53 Schüler und Schülerinnen
2 Begleitpersonen: 46 bis 80 Schüler und Schülerinnen
3 Begleitpersonen: 69 bis 107 Schüler und Schülerinnen
4 Begleitpersonen: 92 bis 134 Schüler und Schülerinnen
5 Begleitpersonen: 115 bis 161 Schüler und Schülerinnen
6 Begleitpersonen: 138 bis 188 Schüler und Schülerinnen
usw.
Wie viele Begleitpersonen im konkreten Fall tatsächlich
erforderlich sind, hängt nicht zuletzt vom Inhalt der je-
weiligen Schulveranstaltung ab. Da dieser Inhalt an den
einzelnen Schulen autonom festgelegt wird, können die
(→) schulpartnerschaftlichen Gremien auch eine andere
als in der Verordnung vorgesehene Zahl von Begleitper-
sonen festlegen. Eine abweichende Festlegung kann bei-
spielsweise darin bestehen, dass auch bei einer geringe-
ren als der im Gesetz angeführten Schülerzahl (zusätz-
liche) Begleitpersonen an der Veranstaltung teilnehmen.
Diese Festlegung muss allerdings vom Schulleiter bzw.
von der Schulleiterin rechtlich ebenso wie organisatorisch
vertreten werden (vgl. SchUG § 63a Abs. 17 und § 64
Abs 16).
Steht die für erforderlich gehaltene Zahl der Begleit-
personen nicht zur Verfügung, darf die Schulveranstal-
tung nicht abgehalten werden.
Ebenso wie die Lehrer und Lehrerinnen haben die übrigen
Begleitpersonen bei Schulveranstaltungen die Pflicht, die
Schüler und Schülerinnen zu beaufsichtigen. Sie sind –
gemäß SchUG § 56 Abs. 1 – vom Schulleiter bzw. der
Schulleiterin oder von der vom Schulleiter bzw. von der
Schulleiterin bestimmten Lehrperson (= Leiter bzw. Leite-
rin der Veranstaltung) auf die entsprechenden Vorschrif-
ten ausdrücklich hinzuweisen (siehe Seite 35, Aufsichts-
erlass Z 11).
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Die Teilnahme an Schulveranstaltungen ist
ebenso verpflichtend wie die Teilnahme am
Unterricht. 

SchUG § 45 besagt, dass das Fernbleiben vom Unterricht
nur zulässig ist
• bei gerechtfertigter Verhinderung (z.B. bei Krankheit

oder außergewöhnlichen Ereignissen im Leben des
Schülers oder der Schülerin),

• bei Erlaubnis zum Fernbleiben (diese ist aus wichtigen 
Gründen über Ansuchen zu erteilen),

• bei Befreiung von der Teilnahme an einzelnen Unter-
richtsgegenständen aus gesundheitlichen Gründen.

Schüler und Schülerinnen, die keine Zeckenimpfung ha-
ben, können gemäß einem Erlass des Bundesministeri-
ums für Bildung, Wissenschaft und Kultur  (vgl. RS  94/93
400064/1-III/13/93) von der Teilnahme an Schulveran-
staltungen in Gebieten, in denen eine Gefährdung nicht
ausgeschlossen werden kann, freigestellt werden.
Keine Teilnahmepflicht besteht, wenn die Schüler oder
Schülerinnen im Rahmen einer Schulveranstaltung
außerhalb des Wohnorts übernachten müssen. In diesem
Fall bedarf die Nichtteilnahme an der Schulveranstaltung
keiner weiteren Begründung.
Auch die Befreiung vom Turnunterricht bedeutet nicht
unbedingt, dass der betreffende Schüler oder die betref-
fende Schülerin nicht an Sportveranstaltungen teilneh-
men darf. Zum einen ist zu klären, gegen welche Art
sportlicher Betätigung medizinische Bedenken bestehen.
Wenn keine medizinischen Gründe gegen die Teilnahme
sprechen, so ist diese rechtlich zulässig.
Auch die Schwangerschaft einer Schülerin ist kein Kri-
terium, sie von der Teilnahme an Schulveranstaltungen
auszuschließen. Es würde sich dabei um eine Diskrimi-
nierung auf Grund des Geschlechts handeln. Allerdings
ist die Mutterschutzfrist ein Grund fernzubleiben.

Gemäß Schulveranstaltungenverordnung dürfen Schul-
veranstaltungen nur durchgeführt werden, wenn für die
nicht teilnehmenden Schüler und Schülerinnen Unterricht
angeboten werden kann (vgl. SchVV § 2 Abs. 2 Z 3). Im
Rahmen des Ersatzunterrichts können Nachschularbeiten

SchUG § 13 Abs. 3 + 4
(3) Die Schüler sind zur Teilnahme an
Schulveranstaltungen ohne Rücksicht da-
rauf verpflichtet, ob die Veranstaltung in-

nerhalb oder außerhalb der Schulliegenschaften statt-
findet, sofern nicht
1. die Vorschriften über das Fernbleiben von der 

Schule (§ 45) anzuwenden sind oder 
2. der Schulleiter nach Anhörung der Klassenkon-

ferenz einen Schüler von der Teilnahme an der
Schulveranstaltung ausgeschlossen hat oder

3. mit der Veranstaltung eine Nächtigung außerhalb 
des Wohnortes verbunden ist.

Ein Ausschluss gemäß Z 2 darf nur dann erfolgen,
wenn auf Grund des bisherigen Verhalten des Schülers
eine Gefährdung der Sicherheit des Schülers oder an-
derer Personen mit großer Wahrscheinlichkeit zu er-
warten ist.

(4) Schüler, die aus dem Grunde des Abs. 3 Z 2 und 3
an einer Schulveranstaltung nicht teilnehmen, sind
vom Schulleiter nach Möglichkeit einer anderen Klas-
se zu einem ersatzweisen Schulbesuch zuzuweisen.
Die Beurteilung der Erreichung des Lehrzieles der be-

4.3  Teilnahme

§§ ii

Bedacht zu nehmen ist. Weiters sind die Grundsätze
der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Zweck-
mäßigkeit zu beachten.
(6) Die Leistung Erster Hilfe muß gewährleistet sein. Bei der Vorbereitung von Schulveranstaltungen ist – un-

ter Berücksichtigung der jeweiligen konkreten Situation –
darauf Bedacht zu nehmen, dass Begleitpersonen im
Ernstfall Erste Hilfe zu leisten imstande sind (Ausrüstung).
Dies gilt für alle Arten von Schulveranstaltungen.



treffenden Schulstufe hat ohne Rücksicht auf die
Nichtteilnahme an der Schulveranstaltung zu erfolgen.

SchVV § 9 Abs. 2
Die Einbeziehung einer Klasse in eine
mehrtägige Veranstaltung setzt die Teil-
nahme von zumindest 70% der Schüler der

Klasse voraus. Sofern sich die Schulveranstaltung
hauptsächlich auf Unterrichtsgegenstände bezieht, die
in Schülergruppen unterrichtet werden, setzt die Ein-
beziehung einer Schülergruppe in eine mehrtägige
Veranstaltung die Teilnahme von zumindest 70% der
Schüler dieser Gruppe voraus. Mit Bewilligung der
Schulbehörde erster Instanz kann die Prozentzahl
unterschritten werden, sofern wegen der gerechtfertig-
ten Nichtteilnahme von Schülern die Durchführung
der Veranstaltung nicht gewährleistet ist und kein
Mehraufwand verursacht wird.

oder Einstufungsprüfungen anberaumt werden.
Die Nichtteilnahme an einer Schulveranstaltung darf den
Schülern und Schülerinnen bei der Beurteilung nicht zum
Nachteil gereichen.

Bezüglich Schulbehörde erster Instanz siehe
Glossar.
Die Nichtteilnahme an einer Schulveranstal-
tung ist gerechtfertigt, wenn diese mit einer

Nächtigung verbunden ist oder der Schüler bzw. die
Schülerin aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen kann
(vgl. SchUG § 45).
Grundsätzlich gilt die 70-Prozent-Klausel, denn Schulver-
anstaltungen dienen der Ergänzung des Unterrichts und
sind daher aus pädagogischen ebenso wie aus finan-
ziellen Erwägungen heraus nur dann sinnvoll, wenn
möglichst viele Schüler und Schülerinnen daran teilneh-
men. In konkreten Fällen allerdings kann die 70-Prozent-
Klausel zu einem Problem werden. Wenn in einer Klasse
beispielsweise die Hälfte der Schüler und Schülerinnen
sich für Musik und die andere für Bildnerische Erziehung
entschieden hat, wäre der pädagogische Ertrag einer
Schulveranstaltung mit musikalischem Schwerpunkt für
die Hälfte der Klasse gering; es wäre daher nicht nur ver-
ständlich, sondern auch gerechtfertigt, dass die Schüler
und Schülerinnen, die sich für Bildnerische Erziehung ent-
schieden haben, daran nicht teilnehmen. Eine Lösung
des Problems könnte in diesem Fall – sofern die Voraus-
setzungen vorhanden sind – in der Kombination zweier
unterschiedlicher Schwerpunkte (Musik und Bildnerische
Erziehung) im Rahmen ein und derselben Schulveranstal-
tung sein. 
Auf diese Weise könnte das für mehrtägige Schulver-
anstaltungen zur Verfügung stehende Kontingent an
Tagen tatsächlich von allen Schülern und Schülerinnen
der Klasse ausgeschöpft werden. 
Was die Teilnahme an Schulveranstaltungen in einem
Wahlpflichtfach betrifft, so beziehen sich die 70 Prozent
lediglich auf die Gruppe jener Schüler und Schülerinnen,
die sich für das Wahlpflichtfach entschieden haben.
Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass auch für
die anderen Schüler und Schülerinnen entsprechende An-
gebote zur Verfügung stehen.
Um nicht starr an der 70-Prozent-Klausel festzuhalten,
sondern in Ausnahmefällen eine sinnvolle Lösung zu er-
möglichen, kann mit Bewilligung der (→) Schulbehörde
erster Instanz dieser Anteil unterschritten werden. Die
Mitteilung an die Schulbehörde erster Instanz erfolgt
durch den Schulleiter bzw. die Schulleiterin. Beispielswei-
se kommt es vor, dass in einer Klasse ein erheblicher Teil
der Schüler und Schülerinnen auf Grund des Religionsbe-
kenntnisses nicht an einer mehrtägigen Schulveranstal-
tung teilnimmt; dennoch kann es zweckmäßig sein, die
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Schulveranstaltung mit den restlichen Schülern und
Schülerinnen durchzuführen. Allerdings darf dadurch
kein Mehraufwand gegenüber der Durchführung der Ver-
anstaltung mit mehr als 70 Prozent der Schüler und
Schülerinnen entstehen, auch nicht hinsichtlich des
Unterrichts, der den nicht teilnehmenden Schülern und
Schülerinnen angeboten werden muss, denn grundsätz-
lich soll das Budget, das für Schulveranstaltungen zur
Verfügung steht, allen Schülern und Schülerinnen zugute
kommen.
Sollte die Durchführung einer Schulveranstaltung an der
Teilnehmerzahl scheitern, so bleibt immer noch die Mög-
lichkeit, sie als (→) schulbezogene Veranstaltung (siehe
Seite 7) zu organisieren und durchzuführen.





5.  ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG
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In SchUG § 63 a Abs. 2 Z 2 lit. c ist das Be-
ratungsrecht des (→) Klassen- bzw. (→)
Schulforums bei der Planung von Schul-
veranstaltungen verankert, in SchUG § 64

Abs. 2 Z 2 lit. c das Beratungsrecht des (→) Schulge-
meinschaftsausschusses. Die Beiziehung des Schularztes
oder der Schulärztin zu den Beratungen ist möglich und
kann in Hinblick auf die körperliche Beanspruchung der
Kinder und Jugendlichen beispielsweise bei sportlichen
Veranstaltungen zweckmäßig sein (vgl. SchUG § 66).
SchUG § 57 a legt die Rechte des einzelnen Schülers und
der einzelnen Schülerin (beispielsweise auf Anhörung, auf
Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen, auf Be-
teiligung an der Gestaltung des Unterrichts) fest.
SchUG § 58 bezieht sich auf die Mitwirkungsrechte der
Schülervertreter und -vertreterinnen (z.B. Recht auf
Anhörung, Abgabe von Vorschlägen und Stellungnah-
men, Recht auf Mitsprache bei der Gestaltung des Un-
terrichts).
Die Entscheidung, was gemacht wird, ebenso wie die
Entscheidung, ob eine Schulveranstaltung überhaupt
durchgeführt wird, trifft die Schulleitung bzw. eine von
ihr bestimmte Lehrperson. In der Praxis wird der Schul-
leiter bzw. die Schulleiterin diese Entscheidung nur dann
selbst treffen, wenn die ganze Schule davon betroffen ist;
wenn sie hingegen nur eine Klasse angeht, wird der zu-
ständige Lehrer oder die zuständige Lehrerin entschei-
den.

SchVV § 6
Ziel, Inhalt und Dauer von Veranstaltungen
bis zu einem Tag sind vom Schulleiter oder
den von ihm bestimmten Lehrern festzu-

legen. Auf das Recht des Klassen- oder Schulforums
bzw. des Schulgemeinschaftsausschusses (§ 63 a Abs.
2 Z 2 lit. c und § 64 Abs. 2 Z 2 lit. c des Schulunter-
richtsgesetzes) sowie der Schüler (§§ 57 a und 58 des
Schulunterrichtsgesetzes) ist Bedacht zu nehmen. 

§§ ii

5.  Entscheidung über die Durchführung
5.1  Veranstaltungen bis zu einem Tag

SchVV § 9 Abs. 1
Über Ziel, Inhalt, Dauer und allenfalls er-
forderliche Durchführungsbestimmungen
von mehrtägigen Veranstaltungen gemäß

§ 4 Z 2 entscheidet das Klassen- oder Schulforum
bzw. der Schulgemeinschaftsausschuß gemäß § 63a
und § 64 des Schulunterrichtsgesetzes.

§§
5.2  Mehrtägige Veranstaltungen

Für mehrtägige Schulveranstaltungen gilt: Ob
sie überhaupt durchgeführt werden, entschei-
det das (→) Klassenforum bzw. (→) Schulfo-
rum oder der (→) Schulgemeinschaftsaus-

schuss gemäß SchUG § 63 a Abs. 2 Z 1 lit. a und SchUG
§ 64 Abs. 2 Z 1 lit. a. Diese Gremien bestimmen daher
auch die Art der Schulveranstaltung (Festlegung von In-
halten und Rahmenbedingungen). Für die vorbereitende
Planung einer Schulveranstaltung kann der Schulgemein-
schaftsausschuss auch einen Unterausschuss einsetzen.
Für die tatsächliche Organisation ist die mit der Leitung
der Schulveranstaltung betraute Lehrperson zuständig. 
Im Hinblick auf die Kosten, die mit mehrtägigen Veran-
staltungen verbunden sind, ist vor allem die Mitentschei-
dung der (→) Erziehungsberechtigten von Bedeutung.
Sollte dem (→) Schulforum oder dem (→) Schulgemein-
schaftsausschuss keine einschlägig ausgebildete Lehrkraft

ii



angehören, so empfiehlt es sich, eine solche den Beratun-
gen beizuziehen und anzuhören (z.B. einen Sportlehrer
bei der Planung einer Sportwoche).
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Was unter „rechtzeitig“ zu verstehen ist,
hängt von der jeweiligen Situation ab. In
jedem Fall muss die Möglichkeit gegeben sein,

sich auf die Schulveranstaltung entsprechend vorzube-
reiten.
Die Information wird in der Regel durch den die Veran-
staltung planenden Lehrer bzw. die Lehrerin oder eine
Begleitperson erfolgen.

Dazu gehört beispielsweise die Information der Schüler
und Schülerinnen über Verkehrsregeln.

Bei Betriebsbesuchen ist unter Umständen darauf zu
achten, dass die Schüler und Schülerinnen Sicherheits-
kleidung, Augenschutz oder einen Helm tragen. Eine
Einbeziehung in den Arbeitsprozess ist allerdings nicht
zulässig. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen sollen
zwar Tätigkeiten kennen lernen, dürfen aber selbst keine
Geräte bedienen.

SchVV § 7
(1) Die Schüler und die Erziehungsberech-
tigten sind rechtzeitig vor Beginn der Ver-
anstaltung über die näheren Umstände zu

informieren (zB konkrete Dauer, allfälliger Treffpunkt
außerhalb der Schule, Fahrpläne, Ausrüstungsgegen-
stände, Bekleidung, finanzielles Erfordernis).

(2) Auf die Gewährleistung der Sicherheit der Schüler
ist besonders zu achten. Ein sicherheitsorientiertes
Verhalten der Schüler ist anzustreben.
(3) Die Schüler sind auf relevante Rechtsvorschriften
wie zB Schulunterrichtsrecht, Jugendschutz, Straßen-
verkehrsordnung, Bestimmungen des Arbeitnehmer-
schutzes und arbeitshygienische Vorschriften hinzu-
weisen. Auf die Einhaltung dieser relevanten Rechts-
vorschriften ist zu achten.

§§ ii

6.  Durchführung
6.1  Richtlinien für Veranstaltungen bis zu einem Tag

Zu den Informationen über das Reiseziel zählt
unter anderem das Wissen um Sitten und Ge-
bräuche, um die Währung des zu besuchen-

den Landes, um abweichende Verkehrsregeln (z.B. Links-
fahrordnung).

SchVV § 10 Abs. 1 – 4
(1) Die Schüler und die Erziehungsberech-
tigten sind rechtzeitig vor Beginn der Ver-
anstaltung über die näheren Umstände zu

informieren (zB konkrete Dauer, Adresse der Unter-
kunft, Fahrpläne, Ausrüstungsgegenstände, Beklei-
dung, finanzielles Erfordernis). Die Schüler sind wei-
ters mit den Informationen über das Reiseziel vertraut
zu machen.
(2) Bei der Auswahl der Unterkünfte sind das Vorhan-
densein geeigneter Aufenthaltsräume sowie ausrei-
chender sanitärer Anlagen zu beachten. Die gleich-
zeitige Unterbringung von Schülerinnen und Schülern
in einer Unterkunft ist nur dann zulässig, wenn für die
Nächtigung eine räumliche Trennung (einschließlich
der sanitären Anlagen) nach Geschlechtern gewähr-
leistet ist. Bei Gemeinschaftsunterkünften ist eine ge-
sonderte Unterbringung ohne Möglichkeit der Auf-
sichtsführung durch Lehrer oder Begleitpersonen nicht
zulässig.
(3) Auf die Gewährleistung der Sicherheit der Schüler
ist besonders zu achten. Ein sicherheitsorientiertes
Verhalten der Schüler ist anzustreben. Auf spezielle
Gewohnheiten, Gebräuche und Gefahren, die mit dem
Besuch eines auswärtigen Reisezieles verbunden sind,

§§ ii

6.2  Richtlinien für mehrtägige Veranstaltungen
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ist hinzuweisen.
(4) Die Schüler sind auf relevante Rechtsvorschriften
wie zB Schulunterrichtsrecht, Jugendschutz, Straßen-
verkehrsordnung, Bestimmungen des Arbeitnehmer-
schutzes und arbeitshygienische Vorschriften hin-
zuweisen. Auf die Einhaltung dieser relevanten
Rechtsvorschriften ist zu achten.

In der Praxis ist es überdies zweckmäßig,
wenn die Lehrperson vor der Veranstaltung
Hinweise gibt, wie sich Schüler und Schüle-
rinnen im Falle einer Verspätung zu verhalten

haben.
Das verspätete Eintreffen ist im Klassenbuch zu vermer-
ken (vgl. Schulordnung § 3 Abs. 3).

Beispielsweise ist zu einem Schikurs die ent-
sprechende Sportkleidung mitzubringen sowie
bei Wandertagen und Bergtouren geeignetes
Schuhwerk.

Seit 1995 sieht die Schulordnung ein gene-
relles Rauchverbot an Schulen und bei Schul-
veranstaltungen sowie schulbezogenen Ver-
anstaltungen vor. Die schulpartnerschaftli-

chen Gremien können durch die Hausordnung Ausnah-
men vom generellen Rauchverbot beschließen. Auf die
Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes und des Ta-
bakgesetzes ist jedoch Bedacht zu nehmen.

Sofern die (→) Erziehungsberechtigten für
eine Beaufsichtung während der Heimfahrt
Sorge tragen wollen, haben sie eine Adresse

anzugeben, an der sie erreichbar sind (vgl. Aufsichtser-
lass Z 8.3).

Schulordnung § 3 Abs. 1
Bei verspätetem Eintreffen zum Unterricht,
zu einer Schulveranstaltung und einer
schulbezogenen Veranstaltung hat der

Schüler dem Lehrer den Grund seiner Verspätung
anzugeben.

Schulordnung § 4 Abs. 1
Die Schüler haben am Unterricht, an den
Schulveranstaltungen und den schulbezo-
genen Veranstaltungen in einer den jewei-

ligen Erfordernissen entsprechenden Kleidung teilzu-
nehmen.

Schulordnung § 9 Abs. 1 + 2
(1) Der Genuß alkoholischer Getränke ist

den Schülern in der Schule, an sonstigen
Unterrichtsorten und bei Schulveranstaltun-

gen sowie schulbezogenen Veranstaltungen untersagt.
(2) Das Rauchen ist den Schülern in der Schule, an
sonstigen Unterrichtsorten und bei Schulveranstaltun-
gen sowie schulbezogenen Veranstaltungen untersagt.
Soweit jugendschutzgesetzliche Bestimmungen und
das Tabakgesetz, BGBl. Nr. 431/1995, in seiner je-
weils geltenden Fassung nicht entgegenstehen und es
sich nicht um allgemeinbildende Pflichtschulen han-
delt, kann die Hausordnung das Rauchen den Schülern
in genau zu bestimmenden Teilen der Schulliegen-
schaft gestatten. Die Raucherlaubnis kann sich auch
auf Schulveranstaltungen und schulbezogene Veran-
staltungen beziehen, nicht jedoch auf Räume, in denen
Schüler untergebracht sind.

SchVV § 10 Abs. 5
Stört ein Schüler den geordneten Ablauf ei-
ner Schulveranstaltung in schwerwiegender
Weise oder wird durch sein Verhalten die

eigene oder die körperliche Sicherheit der anderen
Teilnehmer gefährdet, so kann der Leiter der Schul-
veranstaltung den Schüler von der weiteren Teilnahme
an der Schulveranstaltung ausschließen. In diesem
Fall sind der Schulleiter und die Erziehungsberech-

§§ ii

6.3  Verhalten der Schüler und Schülerinnen

§§ ii

§§

ii

§§ ii
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Das Wort „insbesondere“ besagt, dass sich
eine ordnungsgemäße Wahrnehmung der
Aufsichtspflicht nicht nur auf die ausdrücklich
erwähnte körperliche Sicherheit bzw. Gesund-

heit der Schüler und Schülerinnen bezieht, sondern da-
rüber hinaus auch die Verpflichtung beinhaltet, körper-
lichen bzw. wirtschaftlichen Schaden von dritten Perso-
nen bzw. deren Eigentum, ebenso wie etwa von Bundes-
eigentum, abzuhalten (vgl. Aufsichtserlass Z 5.1).
Die Aufsichtspflicht gehört zu den Dienstpflichten von
Lehrern und Lehrerinnen. Wird die Dienstpflicht schuld-
haft verletzt, hat dies disziplinarrechtliche Folgen (vgl.
Aufsichtserlass Z 14 bis 19.3). Insbesondere bei Schüler-
unfällen (z.B. fahrlässige Körperverletzung) können in
Zusammenhang mit der Verletzung der Aufsichtspflicht
auch die Bestimmungen des Strafgesetzes wirksam wer-
den (vgl. Aufsichtserlass Z 25 bis 28).
Darüber zu wachen, ob Schüler und Schülerinnen reli-
giöse Vorschriften einhalten (z.B. ob Kinder christlicher
Konfession sonntags die Messe besuchen, ob Kinder isla-
mischer und mosaischer Konfession sich an die jeweiligen
Speisegesetze halten), gehört nicht zur Aufsichtspflicht
von Lehrern und Lehrerinnen. Es ist jedoch darauf zu
achten, dass die Schüler und Schülerinnen nicht daran
gehindert werden, den Vorschriften ihres religiösen Be-
kenntnisses gemäß zu leben.

SchUG § 51 Abs. 3
Der Lehrer hat nach der jeweiligen Dienst-
einteilung die Schüler in der Schule auch
15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes, in

den Unterrichtspausen – ausgenommen die zwischen
dem Vormittags- und dem Nachmittagsunterricht lie-
gende Zeit – und unmittelbar nach Beendigung des
Unterrichtes beim Verlassen der Schule sowie bei al-
len Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veran-
staltungen innerhalb und außerhalb des Schulhauses
zu beaufsichtigen, soweit dies nach dem Alter und der
geistigen Reife der Schüler erforderlich ist. Hiebei hat
er insbesondere auf die körperliche Sicherheit und auf
die Gesundheit der Schüler zu achten und Gefahren
nach Kräften abzuwehren. Dies gilt sinngemäß für den
Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen, wobei an
die Stelle des Unterrichtes der Betreuungsteil tritt.

§§
6.4.1  Sinn der Aufsichtspflicht

ii

tigten des betreffenden Schülers unverzüglich in
Kenntnis zu setzen. Die Erziehungsberechtigten sind
vor der Durchführung einer mehrtägigen Schulver-
anstaltung verpflichtet, eine Erklärung darüber ab-
zugeben, ob sie im Falle des Ausschlusses ihres Kin-
des mit dessen Heimfahrt ohne Begleitung einverstan-
den sind oder für eine Beaufsichtigung während der
Heimfahrt Sorge tragen werden. 

6.4  Aufsichtspflicht



Schulrecht 528

6.  DURCHFÜHRUNG

Schulordnung § 2 Abs. 1
Die Schüler haben sich vor Beginn des Un-
terrichtes sowie vor Beginn von Schulver-
anstaltungen und schulbezogenen Veranstal-

tungen, an denen teilzunehmen sie verpflichtet sind,
am Unterrichtsort bzw. am sonst festgelegten Treff-
punkt einzufinden. Die Beaufsichtigung der Schüler
beginnt 15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes, der
Schulveranstaltung bzw. der schulbezogenen Veran-
staltung. Eine Beaufsichtigung darf nur für Schüler ab
der 9. Schulstufe entfallen, wenn sie im Hinblick auf
die körperliche und geistige Reife der Schüler entbehr-
lich ist.

Aufsichtserlaß Z 1.1, 1.4, 1.5

Aufsichtserlaß Z 1.1: 
Der Lehrer hat nach den Umständen des Einzelfalles
zu beurteilen, ob für die Schüler ab der 9. Schulstufe
eine Beaufsichtigung entfallen kann. Zum Beispiel
wird bei behinderten oder verhaltensauffälligen Schü-
lern größere Vorsicht geboten sein. Eine noch zu ge-
ringe Erfahrung des Lehrers, zum Beispiel mit der be-
treffenden Klasse, wird einen strengeren Maßstab er-
fordern. Weiters wird der Informationsstand der Schü-
ler über Gefahrenquellen und die Beziehung zur Um-
gebung (gewohnt, ungewohnt, besonders gefährliche
Situationen usw.) zu berücksichtigen sein. Die Auf-
sichtsmaßnahmen werden auch vom Verhältnis der
Anzahl der Aufsichtspersonen (vgl. 11) zur Anzahl
der ihnen anvertrauten Schüler abhängig sein. Die
Volljährigkeit eines Schülers allein entbindet den Leh-
rer nicht von der Aufsichtspflicht.

Aufsichtserlaß Z 1.4:  
Wenn anschließend an einen in der Schule stattfinden-
den Unterricht Unterrichtsstunden, Schulveranstaltun-
gen oder schulbezogene Veranstaltungen an einem
anderen Ort als in der Schule (disloziert) stattfinden,
so sind die Schüler unter Aufsicht eines Lehrers an
diesen Ort und zurückzuführen. Schüler ab der 9.
Schulstufe können, wenn es ihre körperliche und gei-
stige Reife zulassen, auch ohne Aufsicht an den be-
treffenden Ort und zurückgeschickt werden.
Findet ein solcher Unterricht, eine Schulveranstaltung
oder schulbezogene Veranstaltung in der letzten Un-
terrichtsstunde statt, so können alle oder einzelne Schü-

Schüler und Schülerinnen ab der 9. Schulstufe
sind Schüler und Schülerinnen der Polytechni-
schen Schule, der Berufsschulen sowie Schüler
und Schülerinnen allgemein bildender höhe-

rer Schulen (AHS) ab der 5. Klasse und sonstiger höherer
und mittlerer Schulen.

Im Folgenden werden einige Passagen des
Aufsichtserlasses erläutert. Da aber auch an-
dere Teile wichtige Bestimmungen enthalten,
findet sich im Anhang ab Seite 31 der kom-

plette Text des Aufsichtserlasses. 

Zu den Aufsichtspersonen zählen bei Schulveranstaltun-
gen und schulbezogenen Veranstaltungen gemäß Z 11
auch die Begleitpersonen. Diese sind auf die entsprechen-
den Vorschriften hinzuweisen.

Dies bedeutet, dass sich Schüler und Schülerinnen ab der
9. Schulstufe, sofern es ihre körperliche und geistige Reife
zulässt, nicht gemeinsam mit der Klasse bzw. Gruppe
unter Aufsicht eines Lehrers oder einer Lehrerin zu einer
Schulveranstaltung begeben müssen. Der Hin- und Rück-
weg bzw. die An- und Abreise kann auch selbständig,
unter Umständen auch von bzw. zu einem anderen Ort
erfolgen. Für Schüler und Schülerinnen bis zur 9. Schul-
stufe ist dafür das Einverständnis der Erziehungsberech-
tigten Voraussetzung. 
Schüler und Schülerinnen ebenso wie Lehrpersonen sind
auf dem Weg zu oder von einer Schulveranstaltung
lediglich unfall-, nicht aber haftpflichtversichert. Es ist

6.4.2  Zeitlicher und örtlicher Geltungsbereich

ii§§

ii§§
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daher Vorsicht geboten, diesen Weg mit dem Privatauto
zurückzulegen. Verursacht ein Schüler oder eine Schü-
lerin auf diesem Weg einen Autounfall, so werden all-
fällige Schadenersatzansprüche von Insassen nur dann
abgegolten, wenn eine entsprechende private Haftpflicht-
versicherung besteht. Für Lehrpersonen besteht unter
Umständen die Möglichkeit, sich eine Anreise zu oder
eine Abreise von einer Schulveranstaltung bzw. schul-
bezogenen Veranstaltung offiziell als Dienstreise geneh-
migen zu lassen (vgl. Rundschreiben des BMUK Nr. 27/
1993); nur in diesem Fall sind auch Schadenersatzan-
sprüche von Insassen gedeckt.
Während der Nacht besteht eine Aufsichtspflicht wäh-
rend Schulveranstaltungen nur insofern, als im Ernstfall
eine Aufsichtsperson erreichbar sein muss. Mehr an Auf-
sicht wäre – man denke beispielsweise an die Unterbrin-
gung einzelner Schüler und Schülerinnen bei Gastfa-
milien während eines Schüleraustausches – unrealistisch.

Schülerunfälle sind gemäß Z 20.3 Aufsichts-
erlass Unfälle, die sich in örtlichem, zeitlichem
und ursächlichem Zusammenhang mit der
Teilnahme an Schulveranstaltungen ereignen.

In diesem Fall ist der Bund im Rahmen der Amtshaftung
dem Schüler oder der Schülerin nur dann zum Ersatz des
Schadens verpflichtet, wenn der Aufsichtsführende sich
grob fahrlässig verhalten oder einen Unfall vorsätzlich

ler, auch wenn sie noch nicht die 9. Schulstufe be-
suchen, gleich vom Ort dieses Unterrichts, der Schul-
veranstaltung oder schulbezogenen Veranstaltung
nach Hause geschickt werden, wenn dies zweckmäßig
erscheint (so z.B., wenn der Unterricht, die Schulver-
anstaltung oder schulbezogene Veranstaltung in der
Nähe der Wohnung des Schülers stattfindet, der Rück-
weg in die Schule einen Umweg bedeuten würde, der
Schüler mit der Umgebung gut vertraut ist und damit
kein zusätzliches Sicherheitsrisiko für den Schüler
entsteht) und die Erziehungsberechtigten von Schü-
lern, die die 9. Schulstufe noch nicht besuchen, sich
einverstanden erklärt haben.
Findet der Unterricht, eine Schulveranstaltung oder
schulbezogene Veranstaltung an einem anderen Ort als
in der Schule in der ersten Unterrichtsstunde (Vor-
mittagsunterricht oder Nachmittagsunterricht) statt, so
kann, wenn dies zweckmäßig und für die Erziehungs-
berechtigten zumutbar erscheint, ein anderer Treff-
punkt als die Schule bestimmt werden. Hievon sind
die Erziehungsberechtigten rechtzeitig zu verständi-
gen.

Aufsichtserlaß Z 1.5:
Wenn ein Schüler ab der 9. Schulstufe in Erfüllung
lehrplanmäßiger Aufgaben, die sein selbständiges
Handeln erfordern, während des Unterrichtes, einer
Schulveranstaltung oder schulbezogenen Veranstal-
tung Tätigkeiten (zum Beispiel Einkäufe im Haus-
wirtschaftsunterricht, Beschaffung von Sportgeräten
in Leibesübungen, Ausführung von Arbeitsaufträgen
im Rahmen eines projektorientierten Unterrichts etc.)
an einem anderen Ort verrichten muß, so kann eine
Beaufsichtigung sowohl auf dem Weg als auch an dem
betreffenden Ort entfallen; der Schüler ist jedoch
vorher vom Lehrer vor etwaigen besonderen Gefahren
zu warnen (vgl. 3).

Aufsichtserlaß Z 7.2
Die einschlägigen landesrechtlichen Vor-
schriften, wie zum Beispiel Jugendschutz-
gesetze, sind zu beachten.

Informationen darüber können bei den Bezirksverwal-
tungsbehörden eingeholt werden.

Aufsichtserlaß Z 1.6
Bei Unfällen oder schweren Erkrankungen
von Schülern während des Unterrichtes,
einer Schulveranstaltung oder schulbezoge-

nen Veranstaltung sind alle erforderlichen Maßnahmen,
wie zum Beispiel Zuziehung eines Arztes, Transport
in ein Krankenhaus, unverzüglich zu treffen. Ebenso
sind der Schulleiter und die Erziehungsberechtigten

§§

§§ ii
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der verunglückten bzw. erkrankten Schüler umgehend
zu verständigen. Bei leichteren Verletzungen oder Er-
krankungen eines Schülers während des Unterrichtes,
einer Schulveranstaltung oder schulbezogenen Veran-
staltung richten sich die zu ergreifenden Maßnahmen
nach dem für den Lehrer erkennbaren Grad der gesund-
heitlichen Beeinträchtigung. Schülerunfälle (vgl. 20.3)
sind der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt ge-
mäß § 363 Abs. 4 ASVG anzuzeigen.

herbeigeführt hat. In Fällen fahrlässigen Verhaltens des
Lehrers oder der Lehrerin wird die Amtshaftung durch die
gesetzliche Schülerunfallversicherung abgelöst, das heißt,
dass die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt dem
Schüler oder der Schülerin gegenüber leistungspflichtig
ist. In diesen Fällen kann der Lehrer oder die Lehrerin vom
Bund im Regressweg nicht haftbar gemacht werden.
ASVG § 363 Abs. 4 besagt, dass Schulen und Lehranstal-
ten jeden Unfall, bei dem ein Schüler oder eine Schülerin
getötet oder körperlich geschädigt worden ist, längstens
binnen fünf Tagen bei der zuständigen Landesstelle der
Allgemeinen Unfallversicherung auf einem von dieser zur
Verfügung zu stellenden Vordruck in dreifacher Ausferti-
gung anzuzeigen haben.
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7.1  Aufsichtserlass

Die Aufsichtspflicht der Lehrerin und des Lehrers –  die geltende Rechtslage 
(Aktualisierte Fassung: Stand August 1997)

(Erlass des BMU vom 20. August 1997, Zl. 10.361/115-III/4/96, RS Nr. 46/1997)

Die Entwicklung des Schulrechtes einerseits (Novellierungen des Schulunterrichtsgesetzes, die Neufassung der
Schulveranstaltungsverordnung), vor allem aber Erfordernisse der Praxis haben dazu geführt, dass der Erlass des
Bundesministeriums für Unterricht und Kunst vom 23. Juni 1993, Zl. 10.361/7-III/4/93, RS Nr. 80/1993, „Die
Aufsichtspflicht des Lehrers – die geltende Rechtslage (Aufsichtserlass)” zu aktualisieren ist.

Es wurde daher der obzitierte Erlass der geltenden Rechtslage angepasst: Das Ergebnis ist der vorliegende über-
arbeitete Text, welcher eine Zusammenfassung und Erläuterung der für die Aufsichtsführung durch die Lehrerin,
den Lehrer sowie durch andere Aufsichtspersonen i. S. des § 44 a SchUG wesentlichen geltenden Rechts-
vorschriften –  nach Rechtsbereichen gegliedert – darstellt.

Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Erlass, wie z.B. „Schüler”, „Lehrer”, umfassen gleichermaßen Per-
sonen männlichen und weiblichen Geschlechts.

Die Aufsichtspflicht der Lehrerin und des Lehrers
Die geltende Rechtslage

INHALTSÜBERSICHT:

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN 32

ALLGEMEINE PÄDAGOGISCHE GRUNDSÄTZE 32
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Verzeichnis der Abkürzungen

ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
AHG Amtshaftungsgesetz
ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
BDG 1979 Beamtendienstrechtsgesetz 1979
DNHG Dienstnehmerhaftpflichtgesetz
LDG 1984 Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984
OrgHG Organhaftpflichtgesetz

Allgemeine pädagogische Grundsätze

Der Lehrer hat neben der ihm obliegenden unterrichtlichen Tätigkeit Erziehungsaufgaben (§§ 17, 51 SchUG) zu
erfüllen, insbesondere auch im Hinblick auf die Erziehung der Schüler zu Selbständigkeit und Selbsttätigkeit,
Vorsicht, Rücksicht, Achtsamkeit, Verantwortung in der Gemeinschaft und auf die ordnungsgemäße Gestaltung
des Schullebens. Die Auswahl der zur Erreichung dieser Ziele zu setzenden Maßnahmen hat der Entwicklungs-
stufe und dem Bildungsstand der Schüler zu entsprechen.
Neben die Erziehung zu sicherheitsorientiertem Verhalten tritt die Aufsichtspflicht zur Gewährleistung der
Sicherheit der Schüler.
Der Lehrer hat auch schon bei seiner Planung des Unterrichts und der erzieherischen Maßnahmen nach Mög-
lichkeit Situationen auszuschließen, die eine Gefahr für die körperliche Sicherheit und die Gesundheit der
Schüler bedeuten.

Schulrechtliche Bestimmungen
Zeitlicher und örtlicher Geltungsbereich der Aufsichtspflicht

1 § 51 Abs. 3 SchUG: Der Lehrer hat nach der jeweiligen Diensteinteilung die Schüler in der Schule
auch 15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes, in den Unterrichtspausen – ausgenommen die zwi-
schen dem Vormittags- und dem Nachmittagsunterricht liegende Zeit – und unmittelbar nach
Beendigung des Unterrichtes beim Verlassen der Schule sowie bei allen Schulveranstaltungen und
schulbezogenen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Schulhauses zu beaufsichtigen,
soweit dies nach dem Alter und der geistigen Reife der Schüler erforderlich ist. Hiebei hat er ins-
besondere auf die körperliche Sicherheit und auf die Gesundheit der Schüler zu achten und Ge-
fahren nach Kräften abzuwehren.
§ 2 Abs. 1 der Verordnung betreffend die Schulordnung (Schulordnung): Die Schüler haben sich
vor Beginn des Unterrichtes sowie vor Beginn von Schulveranstaltungen und schulbezogenen Ver-
anstaltungen, an denen teilzunehmen sie verpflichtet sind, am Unterrichtsort bzw. am sonst fest-
gelegten Treffpunkt einzufinden. Die Beaufsichtigung der Schüler beginnt 15 Minuten vor Beginn
des Unterrichtes, der Schulveranstaltung bzw. der schulbezogenen Veranstaltung. Eine Beaufsich-
tigung darf nur für Schüler ab der 9. Schulstufe entfallen, wenn sie im Hinblick auf die körper-
liche und geistige Reife der Schüler entbehrlich ist.

1.1 Der Lehrer hat nach den Umständen des Einzelfalles zu beurteilen, ob für die Schüler ab der 9. Schulstufe
eine Beaufsichtigung entfallen kann. Zum Beispiel wird bei behinderten oder verhaltensauffälligen Schülern
größere Vorsicht geboten sein. Eine noch zu geringe Erfahrung des Lehrers, zum Beispiel mit der be-
treffenden Klasse, wird einen strengeren Maßstab erfordern. Weiters wird der Informationsstand der Schü-
ler über Gefahrenquellen und die Beziehung zur Umgebung (gewohnt, ungewohnt, besonders gefährliche
Situationen usw.) zu berücksichtigen sein. Die Aufsichtsmaßnahmen werden auch vom Verhältnis der An-
zahl der Aufsichtspersonen (vgl. 11) zur Anzahl der ihnen anvertrauten Schüler abhängig sein. Die Volljäh-
rigkeit eines Schülers allein entbindet den Lehrer nicht von der Aufsichtspflicht.

1.2 Die in § 51 Abs. 3 erster Satz SchUG erwähnte Zeit zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht
(„Mittagspause”) gilt als Pause, für welche – im Gegensatz zu allen anderen Pausen – die Aufsichtspflicht
des Lehrers zur Gänze ausdrücklich ausgeschlossen wird; es sei denn, es handelt sich um eine ganztägige
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PrivSchG Privatschulgesetz
SchOG Schulorganisationsgesetz
SchUG Schulunterrichtsgesetz
SchVG Schülervertretungengesetz
SchVV Verordnung über Schulveranstaltungen
StGB Strafgesetzbuch
VBG 1948 Vertragsbedienstetengesetz 1948
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Schulform, deren Betreuungsteil (einschließlich der der Freizeit zuzurechnenden Zeit für die Verabreichung
der Verpflegung in der Mittagspause) jedoch zur Gänze der Aufsichtspflicht unterliegt.

1.3 Beginnt für einzelne Klassen oder Schülergruppen ein Unterricht zu einem anderen Zeitpunkt als für die
übrigen, so ist in der vom Schulleiter gemäß § 56 Abs. 4 SchUG zu erstellenden Diensteinteilung die erfor-
derliche Vorsorge zu treffen.

1.4 Wenn anschließend an einen in der Schule stattfindenden Unterricht Unterrichtsstunden, Schulveranstal-
tungen oder schulbezogene Veranstaltungen an einem anderen Ort als in der Schule (disloziert) stattfinden,
so sind die Schüler unter Aufsicht eines Lehrers an diesen Ort und zurückzuführen. Schüler ab der 9. Schul-
stufe können, wenn es ihre körperliche und geistige Reife zulassen, auch ohne Aufsicht an den betreffenden
Ort und zurückgeschickt werden.
Findet ein solcher Unterricht, eine Schulveranstaltung oder schulbezogene Veranstaltung in der letzten Un-
terrichtsstunde statt, so können alle oder einzelne Schüler, auch wenn sie noch nicht die 9. Schulstufe besu-
chen, gleich vom Ort dieses Unterrichts, der Schulveranstaltung oder schulbezogenen Veranstaltung nach
Hause geschickt werden, wenn dies zweckmäßig erscheint (so zum Beispiel, wenn der Unterricht, die Schul-
veranstaltung oder schulbezogene Veranstaltung in der Nähe der Wohnung des Schülers stattfindet, der
Rückweg in die Schule einen Umweg bedeuten würde, der Schüler mit der Umgebung gut vertraut ist und
damit kein zusätzliches Sicherheitsrisiko für den Schüler entsteht) und die Erziehungsberechtigten von
Schülern, die die 9. Schulstufe noch nicht besuchen, sich einverstanden erklärt haben.
Findet der Unterricht, eine Schulveranstaltung oder schulbezogene Veranstaltung an einem anderen Ort als
in der Schule in der ersten Unterrichtsstunde (Vormittagsunterricht oder Nachmittagsunterricht) statt, so
kann, wenn dies zweckmäßig und für die Erziehungsberechtigten zumutbar erscheint, ein anderer Treff-
punkt als die Schule bestimmt werden. Hievon sind die Erziehungsberechtigten rechtzeitig zu verständigen.

1.5 Wenn ein Schüler ab der 9. Schulstufe in Erfüllung lehrplanmäßiger Aufgaben, die sein selbständiges Han-
deln erfordern, während des Unterrichtes, einer Schulveranstaltung oder schulbezogenen Veranstaltung Tä-
tigkeiten (zum Beispiel Einkäufe im Hauswirtschaftsunterricht, Beschaffung von Sportgeräten in Leibesübun-
gen, Ausführung von Arbeitsaufträgen im Rahmen eines projektorientierten Unterrichts etc.) an einem ande-
ren Ort verrichten muss, so kann eine Beaufsichtigung sowohl auf dem Weg als auch an dem betreffenden
Ort entfallen; der Schüler ist jedoch vorher vom Lehrer vor etwaigen besonderen Gefahren zu warnen (vgl. 3).

1.6 Bei Unfällen oder schweren Erkrankungen von Schülern während des Unterrichtes, einer Schulveranstaltung
oder schulbezogenen Veranstaltung sind alle erforderlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel Zuziehung eines
Arztes, Transport in ein Krankenhaus, unverzüglich zu treffen. Ebenso sind der Schulleiter und die Erzie-
hungsberechtigten der verunglückten bzw. erkrankten Schüler umgehend zu verständigen. Bei leichteren
Verletzungen oder Erkrankungen eines Schülers während des Unterrichtes, einer Schulveranstaltung oder
schulbezogenen Veranstaltung richten sich die zu ergreifenden Maßnahmen nach dem für den Lehrer er-
kennbaren Grad der gesundheitlichen Beeinträchtigung. Schülerunfälle (vgl. 20.3) sind der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt gemäß § 363 Abs. 4 ASVG anzuzeigen.

2 § 2 Abs. 6 Schulordnung: Inwieweit die Schüler bereits früher als 15 Minuten vor Beginn des Unter-
richtes, der Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen, zwischen dem Vormittags-
und dem Nachmittagsunterricht sowie nach Beendigung des Unterrichtes, der Schulveranstaltungen
und schulbezogenen Veranstaltungen im Schulgebäude anwesend sein dürfen, bestimmt die Haus-
ordnung, wobei festzulegen ist, ob eine Beaufsichtigung der Schüler seitens der Schule erfolgt.

2.1 Eine Hausordnung kann, soweit es die besonderen Verhältnisse erfordern, gemäß § 44 Abs. 1 SchUG vom
Schulforum (§ 63a SchUG) bzw. vom Schulgemeinschaftsausschuss (§ 64 SchUG) erlassen werden.

3 § 2 Abs. 4 Schulordnung: Während des Vormittags- bzw. des Nachmittagsunterrichtes (einschließ-
lich der Pausen) darf der Schüler das Schulgebäude oder einen anderen Unterrichtsort nur mit Ge-
nehmigung des aufsichtsführenden Lehrers oder des Schulleiters, soweit die Hausordnung nicht an-
deres bestimmt, verlassen. Dies gilt sinngemäß für die Schulveranstaltungen und schulbezogenen
Veranstaltungen. Hiedurch werden Vorschriften über das Fernbleiben von der Schule nicht berührt.
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3.1 Wenn der Schüler in unterrichtsfreien Stunden (während des Vormittags- oder während des Nachmittags-
unterrichtes), die nach dem jeweils geltenden Stundenplan zwischen Unterrichtsstunden gelegen sind, das
Schulgebäude nicht verlässt, ist eine Beaufsichtigung (zum Beispiel Aufenthalt im Unterricht einer anderen
Klasse) einzurichten, sofern nicht ein Entfall der Beaufsichtigung (§ 51 Abs. 3 SchUG, § 2 Abs. 1 Schulord-
nung) möglich ist.

4 Aus § 10 Abs. 2 SchUG: Wenn der Entfall von Unterrichtsstunden vom Schulleiter angeordnet wer-
den muss, hat er für die Beaufsichtigung der Schüler bis zum stundenplanmäßig vorgesehenen
Unterrichtsende zu sorgen, soweit eine Gefährdung der Schüler durch ein vorzeitiges Unterrichts-
ende zu befürchten ist.

Inhalt der Aufsichtspflicht

5 Aus § 51 Abs. 3 SchUG: Der Lehrer hat bei der Beaufsichtigung insbesondere auf die körperliche
Sicherheit und auf die Gesundheit der Schüler zu achten und Gefahren nach Kräften abzuwehren.

5.1 Aus dem Wort „insbesondere” ergibt sich, dass sich eine ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufsichts-
pflicht nicht nur auf die ausdrücklich erwähnte körperliche Sicherheit bzw. Gesundheit der Schüler bezieht,
sondern darüber hinaus auch die Verpflichtung beinhaltet, körperlichen bzw. wirtschaftlichen Schaden von
dritten Personen bzw. deren Eigentum, ebenso wie etwa von Bundeseigentum, hintanzuhalten.

6 § 5 Schulordnung: Die Schüler sind vor dem Gebrauch von Maschinen und Geräten, die eine Ge-
fährdung verursachen können, auf die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam zu ma-
chen. Verletzt ein Schüler die Sicherheitsvorschriften, ist er nachweisbar zu ermahnen und ihm
der Ausschluss von der weiteren Teilnahme an diesem Unterricht am betreffenden Tag anzu-
drohen. Bei weiterem Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften ist er von der weiteren Teilnah-
me an diesem Unterricht am betreffenden Tag auszuschließen. Der dadurch versäumte Unterricht
ist wie ein Unterricht zu behandeln, dem der Schüler unentschuldigt fernbleibt.

6.1 Wird der Schüler vom Unterricht ausgeschlossen, richtet sich die Beaufsichtigung nach 3.1.

6.2 Die arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen finden als solche auf Schüler keine Anwendung. Doch sind die
im § 5 der Schulordnung erwähnten Sicherheitsvorschriften (Werkstättenordnungen der einzelnen Schulen
usw.) einzuhalten.

Besondere Bestimmungen für Schulveranstaltungen 
und schulbezogene Veranstaltungen

7 § 2 Abs. 1 SchVV: Bei der Planung von Schulveranstaltungen ist ... auf die Sicherheit der Schüler
... Bedacht zu nehmen.
§ 10 Abs. 3 SchVV: Auf die Gewährleistung der Sicherheit der Schüler ist besonders zu achten. 
Für die schulbezogenen Veranstaltungen (§ 13a SchUG) gilt mangels einer diese konkretisierenden Ver-
ordnung § 51 Abs. 3 SchUG unmittelbar.

7.1 Die Beaufsichtigung obliegt dem Lehrer 15 Minuten vor Beginn bis zum Ende der Schulveranstaltung oder
schulbezogenen Veranstaltung. Ein Entfall der Aufsichtspflicht in bestimmten Zeiträumen während der
Schulveranstaltung oder schulbezogenen Veranstaltung (einschließlich der 15 Minuten vor Beginn) ist
nur für Schüler ab der 9. Schulstufe zulässig, wenn sie im Hinblick auf die körperliche und geistige Reife
der Schüler entbehrlich ist (vgl. 1.1 und 3).

7.2 Die einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften, wie zum Beispiel Jugendschutzgesetz, sind zu beachten.
Informationen darüber können bei den Bezirksverwaltungsbehörden eingeholt werden.

7.3 Auf 1.3 wird auch in diesem Zusammenhang verwiesen.

8 § 10 Abs. 5 SchVV: Stört ein Schüler den geordneten Ablauf einer Schulveranstaltung in schwer-
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wiegender Weise oder wird durch sein Verhalten die eigene oder die körperliche Sicherheit der
anderen Teilnehmer gefährdet, so kann der Leiter der Schulveranstaltung den Schüler von der
weiteren Teilnahme an der Schulveranstaltung ausschließen. In diesem Fall sind der Schulleiter
und die Erziehungsberechtigten des betreffenden Schülers unverzüglich in Kenntnis zu setzen .

8.1 Punkt 8 gilt sinngemäß auch für die Durchführung von schulbezogenen Veranstaltungen.

8.2 Die Erziehungsberechtigten sind vor der Durchführung einer mehrtägigen Schulveranstaltung verpflichtet,
eine Erklärung darüber abzugeben, ob sie im Falle des Ausschlusses ihres Kindes mit dessen Heimfahrt
ohne Begleitung einverstanden sind oder für eine Beaufsichtigung während der Heimfahrt Sorge tragen. In
letzterem Fall haben sie auch eine Adresse anzugeben, an der sie tatsächlich erreichbar sind. Dies gilt
sinngemäß auch für schulbezogene Veranstaltungen.

9 Bei Unfällen oder Erkrankungen von Schülern sind alle erforderlichen Maßnahmen (zum Beispiel
Zuziehung eines Arztes, Transport in ein Krankenhaus) unverzüglich zu treffen. Der Schulleiter
und die Erziehungsberechtigten der verunglückten oder erkrankten Schüler sind umgehend zu
verständigen.

9.1 Diese Bestimmung gilt sinngemäß auch für schulbezogene Veranstaltungen (vgl. 1.5).

Schülermitverwaltung; Schülervertretung

10 § 58 Abs. 4 SchUG: Veranstaltungen der Schülermitverwaltung unterliegen nicht der Aufsichts-
pflicht des Lehrers (des Schulleiters). Die Befugnis der Lehrer (des Schulleiters), an diesen Veran-
staltungen teilzunehmen, wird davon nicht berührt.

10.1 Die gemäß § 59 Abs. 5 SchUG durch den Schulsprecher einzuberufende Versammlung der Schülerver-
treter, die Teilnahme der Vertreter der Schüler im Schulgemeinschaftsausschuss  bzw. im Schulforum an
den Sitzungen dieser Gremien (§§ 63a, 64 SchUG) sowie die Teilnahme der Schülervertreter an Lehrer-
konferenzen (§ 58 Abs. 2 Z 1 lit. d SchUG) unterliegen nicht der Aufsichtspflicht des Lehrers. Auch die
Wahrnehmung von Aufgaben durch Schülervertreter nach dem Schülervertretungengesetz unterliegt nicht
der Aufsichtspflicht des Lehrers.

Persönlicher Geltungsbereich

11 Träger der Aufsichtspflicht sind Lehrer und andere geeignete Personen, die in Vollziehung des SchUG und
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen funktionell als Lehrer tätig werden, wie zum
Beispiel Unterrichtspraktikanten, Austauschlehrer, Fremdsprachenassistenten, Lehrbeauftragte, an Besuchs-
und Übungsschulen unterrichtende Akademiestudenten, Übungskindergärtnerinnen bzw. Erzieher, die die
Studierenden der Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik bzw. Erzieher unterrichten, sonstige
Begleitpersonen bei Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen.
§ 44a SchUG: Die Beaufsichtigung von Schülern in der Schule, bei Schulveranstaltungen oder
schulbezogenen Veranstaltungen kann auch durch andere geeignete Personen als durch Lehrer
oder Erzieher erfolgen, wenn dies
1. zur Gewährleistung der Sicherheit für die Schüler erforderlich ist und
2. im Hinblick auf die Erfüllung der Aufgaben der Schule zweckmäßig ist.
Diese Personen (z. B. Erziehungsberechtigte) werden funktionell als Bundesorgane tätig. 
Hiebei ist allerdings zu beachten, dass den Schulleiter, welchem in diesem Fall die Übertragung der
Aufsichtspflicht obliegt, gemäß § 1313a ABGB das Auswahlverschulden (culpa in eligendo) treffen kann.
Näheres zur Frage der Haftung unter „Aufsichtsführung und Zivilrecht”.
Diese Personen sind auf die die Aufsichtspflicht betreffenden Vorschriften ausdrücklich hinzuweisen.
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Sonderbestimmungen
Schulen mit ganztägiger Organisationsform

12 Bei Schulen mit ganztägiger Organisationsform hat die Beaufsichtigung vom Beginn der Sam-
melphase bis zum Ende der Abholphase, für vollinterne Schüler durchgehend, zu erfolgen; die
Diensteinteilung ist entsprechend zu erstellen. Dabei ist für die Dauer der Nachtruhe der Schüler
das nach den jeweiligen Gegebenheiten erforderliche Ausmaß an Aufsicht vorzusehen (vgl. auch
1.1). Ein Lehrer einer vorgenannten Schule, der laut Diensteinteilung im Unterricht, bei Schulver-
anstaltungen, schulbezogenen Veranstaltungen und in den erweiterten Bereichen (Lern- und
Übungsbereich, Freizeitbereich, Sammel- und Abholphase) Schüler (Klasse bzw. Gruppe) zu be-
treuen hat, ist verpflichtet, für die ihm anvertrauten Schüler entsprechend ihrem Alter und ihrer
Reife die Aufsichtspflicht wahrzunehmen. Die Erziehung der Schüler zur Selbständigkeit soll hie-
bei gewahrt werden. Bei der Durchführung dieser Grundsätze ist eine bestehende Hausordnung
(vgl. 2.1) zu berücksichtigen.

Andere Veranstaltungen

13 Andere Veranstaltungen

13.1 Veranstaltungen, die ein Lehrer als Privatperson durchführt, wie zum Beispiel abendliche Theaterbesuche
oder Wochenend-Schiausflüge mit Schülern, sind weder Schulveranstaltungen noch schulbezogene
Veranstaltungen im Sinne der § 13 bzw. § 13 a SchUG. In diesen Fällen richten sich das zugrunde liegende
Rechtsverhältnis und die Haftung des Lehrers nach den Bestimmungen des Zivilrechtes. An dieser Tatsache
vermag auch die Erteilung der erforderlichen Bewilligung zur bloßen Organisation einer derartigen Veran-
staltung in der Schule durch das Klassen- oder Schulforum, den Schulgemeinschaftsausschuss bzw. die
Schulbehörde erster Instanz nichts zu ändern (§ 46 Abs. 2 SchUG).

13.2 Religiöse Übungen (zum Beispiel Gottesdienste, Einkehrtage ...) sind keine Schulveranstaltungen bzw.
schulbezogenen Veranstaltungen. Übernimmt ein Lehrer aber die Beaufsichtigung von Schülern auf dem
Weg zu oder von der religiösen Übung, handelt er in örtlichem, zeitlichem und ursächlichem Zusammen-
hang mit der Besorgung von Aufgaben, die sich aus dem Dienstverhältnis ergeben. Ein Unfall, den der
Lehrer dabei erleidet, ist daher ein Dienstunfall.

Dienst- und disziplinarrechtliche Aspekte

14  Aus § 51 Abs. 3 SchUG: Der Lehrer hat nach der jeweiligen Diensteinteilung die Schüler zu beauf-
sichtigen.

15 § 43 Abs. 1 BDG: Der Beamte ist verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der
geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung ste-
henden Mitteln aus eigenem zu besorgen.

16  § 211 BDG 1979: Der Lehrer ist zur Erteilung regelmäßigen Unterrichtes (Lehrverpflichtung) so-
wie zur genauen Erfüllung der sonstigen aus seiner lehramtlichen Stellung sich ergebenden Ob-
liegenheiten verpflichtet und hat die vorgeschriebene Unterrichtszeit einzuhalten.

16.1 Die Aufsichtspflicht gehört zu den sonstigen aus der lehramtlichen Stellung des Lehrers sich ergebenden
Obliegenheiten.

17 Aus § 5 VBG 1948: Der Vertragsbedienstete ist verpflichtet, die ihm übertragenen Arbeiten und
Verrichtungen fleißig und gewissenhaft nach bestem Wissen und Können zu vollziehen.

18 Aus § 29 LDG 1984: Der Landeslehrer ist verpflichtet, die ihm obliegenden Unterrichts-, Erzie-
hungs- und Verwaltungsaufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissen-
haft und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen.

7.  ANHANG/AUFSICHTSERLASS
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18.1 Für die Landesvertragslehrer gilt das für die Bundesvertragslehrer Gesagte (siehe 17).

19 § 91 BDG 1979: Der Beamte, der schuldhaft seine Dienstpflichten verletzt, ist nach dem 9. Ab-
schnitt des BDG (Disziplinarrecht) zur Verantwortung zu ziehen.

19.1 Eine Handlung (Unterlassung) eines pragmatisierten Bundeslehrers ist bloß dann zu ahnden, wenn die
Dienstpflichtverletzung dem Lehrer vorgeworfen werden kann. Dies ist dann der Fall, wenn der Lehrer voll
zurechnungsfähig ist, vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat und ihm zugemutet werden konnte, sich
rechtmäßig zu verhalten. – Zum zivilrechtlichen Fahrlässigkeitsbegriff siehe 20.

19.2 Aus § 69 LDG 1984: Landeslehrer, die schuldhaft ihre Dienstpflichten verletzen, sind nach den
Bestimmungen des 7. Abschnittes des LDG 1984 (Disziplinarrecht) zur Verantwortung zu ziehen.

19.3 Das für pragmatisierte Bundeslehrer zu 19.1 Gesagte gilt auch für pragmatisierte Landeslehrer.

Aufsichtsführung und Zivilrecht

20 § 1 Abs. 1 AHG: Der Bund, die Länder, die Bezirke, die Gemeinden, sonstige Körperschaften des
öffentlichen Rechts und die Träger der Sozialversicherung haften nach den Bestimmungen des
bürgerlichen Rechts für den Schaden am Vermögen oder an der Person, den die als ihre Organe
handelnden Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein rechtswidriges Verhalten wem im-
mer schuldhaft zugefügt haben; dem Geschädigten haftet das Organ nicht. Der Schaden ist nur
in Geld zu ersetzen.
§ 3 Abs. 1 AHG: Hat der Rechtsträger dem Geschädigten auf Grund dieses Bundesgesetzes den
Schaden ersetzt, so kann er von den Personen, die als seine Organe gehandelt und die Rechts-
verletzung vorsätzlich oder grobfahrlässig verübt oder verursacht haben, Rückersatz begehren.
§ 4 AHG: Von einem Organ kann kein Rückersatz wegen einer Handlung begehrt werden, die auf
Weisung (Auftrag, Befehl) eines Vorgesetzten erfolgt ist, es sei denn, das Organ hätte die Wei-
sung eines offenbar unzuständigen Vorgesetzten befolgt oder in Befolgung der Weisung gegen
strafgesetzliche Vorschriften verstoßen.
Im Zivilrecht wird unter Fahrlässigkeit die Außerachtlassung der gebotenen Sorgfalt verstanden. Wird der
Schaden „aus schuldbarer Unwissenheit oder aus Mangel der gehörigen Aufmerksamkeit oder des gehö-
rigen Fleißes” verursacht, handelt es sich um Fahrlässigkeit (§ 1294 ABGB). Ein Verhalten ist leicht fahr-
lässig, wenn es auf einem Fehler beruht, der gelegentlich auch einem sorgfältigen Menschen unterläuft.
Dagegen liegt grobe Fahrlässigkeit vor, wenn die Sorgfaltswidrigkeit so schwer ist, dass sie einem ordent-
lichen Menschen in dieser Situation keinesfalls unterläuft.

20.1 Der Bund haftet daher nach den Bestimmungen des AHG für den Schaden, den Lehrer oder andere Auf-
sichtspersonen i. S. des § 44a SchUG in Vollziehung des Schulrechtes des Bundes durch rechtswidriges
Verhalten wem immer schuldhaft zugefügt haben. Haftungssubjekt ist der Bund; eine Haftung des Lehrers
bzw. einer anderen Aufsichtsperson i. S. des § 44a SchUG gegenüber dem Geschädigten (Schüler) ist
dadurch ausgeschlossen. – Zur Haftpflicht für Schaden an der Person des Schülers siehe näher 20.3.

20.2 Unter „Vollziehung der Gesetze” ist ein Verhalten zu verstehen, das auf Grund von Gesetzen oder Durch-
führungsverordnungen gesetzt worden ist oder pflichtgemäß zu setzen gewesen wäre. Das haftungsaus-
lösende Verhalten kann demnach in einem Handeln, aber auch in einem Unterlassen des Lehrers bestehen.

20.3 Bei Schülerunfällen (das sind Unfälle, die sich in örtlichem, zeitlichem und ursächlichem Zusammenhang
mit der Schulausbildung, bei der Teilnahme an Schulveranstaltungen im Sinne der SchVV, an gleichartigen
Schulveranstaltungen an anderen vom Geltungsbereich der zitierten Verordnung nicht erfassten Schul-
arten sowie an schulbezogenen Veranstaltungen gemäß § 13 a SchUG ereignen; §§ 175 Abs. 4 und 5, 176
Abs. 1 Z 10 ASVG) ist der Rechtsträger (der Bund) im Rahmen der Amtshaftung dem Schüler zum Ersatz
des Schadens, der diesem durch eine Körperverletzung infolge eines Schülerunfalles entstanden ist, nur
verpflichtet, wenn der Aufsichtsführende den Unfall vorsätzlich verursacht hat (§§ 333 Abs. 1, 335 Abs. 3
ASVG). Die Amtshaftung für fahrlässiges (grob fahrlässiges und leicht fahrlässiges) Verhalten der Auf-
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sichtsperson wird in diesen Fällen durch die gesetzliche Schülerunfallversicherung abgelöst, das heißt, dass
die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt dem Schüler gegenüber leistungspflichtig ist. Daraus folgt, dass
in diesen Fällen die Aufsichtsperson für fahrlässiges (grob fahrlässiges und leicht fahrlässiges) Verhalten
vom Rechtsträger im Regressweg nicht nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts haftbar gemacht
werden kann. – Zum zivilrechtlichen Fahrlässigkeitsbegriff siehe 20.

20.4 Das Amtshaftungsgesetz und die einschlägigen Regelungen des ASVG (vgl. 20.3) finden auch Anwen-
dung, wenn die Schulveranstaltung oder die schulbezogene Veranstaltung im Ausland stattfindet.

21 Aus § 1 Abs. 1 OrgHG: Personen, die als Organe des Bundes handeln, haften nach den Bestim-
mungen des bürgerlichen Rechts für den Schaden am Vermögen, den sie dem Rechtsträger, als
dessen Organ sie gehandelt haben, in Vollziehung der Gesetze durch ein schuldhaftes und
rechtswidriges Verhalten unmittelbar zugefügt haben. Der Schaden ist nur in Geld zu ersetzen.

21.1 Eine in Vollziehung des Schulrechtes des Bundes handelnde Aufsichtsperson haftet demnach für den
Vermögensschaden, den sie dem Bund durch ein schuldhaftes (es genügt leichte Fahrlässigkeit) und
rechtswidriges Verhalten zugefügt hat. – Im Gegensatz zur Amtshaftung, die einen geschädigten Dritten
voraussetzt, hat die Organhaftung nur das Verhältnis zwischen Organ und geschädigtem Rechtsträger
(Bund) zum Gegenstand. – Zum zivilrechtlichen Fahrlässigkeitsbegriff siehe 20.

22 Gemäß § 2 Abs. 2 OrgHG kann von einem Organ kein Ersatz wegen einer Handlung begehrt wer-
den, die auf einer entschuldbaren Fehlleistung beruht oder auf Weisung (Auftrag, Befehl) eines Vor-
gesetzten erfolgt ist, es sei denn, das Organ hätte die Weisung eines offenbar unzuständigen Vor-
gesetzten befolgt oder in Befolgung der Weisung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen.

23 Wenn ein Dienstnehmer (Lehrer) bei Erbringung seiner Dienstleistungen, sofern er hiebei nicht
als Organ der Hoheitsverwaltung tätig wird, dem Dienstgeber (Bund) durch ein schuldhaftes
und rechtswidriges Verhalten einen Schaden zugefügt hat, haftet er nach den Bestimmungen
des DNHG. – Gemäß seinem § 1 Abs. 1 gilt dieses Bundesgesetz für Dienstnehmer in einem pri-
vatrechtlichen oder einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis.

24  Mäßigungen des (Rück)Ersatzes.

24.1 Aus § 3 Abs. 2 AHG: Das Gericht kann bei grob fahrlässiger Rechtsverletzung aus Gründen der Billigkeit
den Rückersatz mäßigen.

24.2 Aus § 3 Abs. 1 OrgHG: Das Gericht kann, wenn die Schädigung auf einem Versehen beruht, aus Gründen
der Billigkeit den Ersatz mäßigen oder bei einem minderen Grad des Versehens auch ganz erlassen.

24.3 Aus § 2 Abs. 1 DNHG: Das Gericht kann, wenn die Zufügung des Schadens auf einem Versehen beruht, aus
Gründen der Billigkeit den Ersatz mäßigen oder bei einem minderen Grad des Versehens auch ganz erlassen.
Aus § 2 Abs. 3 DNHG: Für eine entschuldbare Fehlleistung haftet der Lehrer nicht.

Aufsichtsführung und Strafrecht

25 Im Zusammenhang mit der Verletzung der Aufsichtspflicht sind auch Bestimmungen des StGB von
Bedeutung. Insbesondere bei Schülerunfällen können die Tatbestände der fahrlässigen Körperverletzung
oder der Tötung (§§ 88, 80 StGB) gegeben sein.

26  § 6 StGB: Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er nach den Umständen
verpflichtet und nach seinen geistigen und körperlichen Verhältnissen befähigt ist und die ihm
zuzumuten ist, und deshalb nicht erkennt, dass er einen Sachverhalt verwirklichen könne, der ei-
nem gesetzlichen Tatbild entspringt. Fahrlässig handelt auch, wer es für möglich hält, dass er ei-
nen solchen Sachverhalt verwirkliche, ihn aber nicht herbeiführen will.

27  Die Pflicht zur Sorgfaltausübung kann sich aus Gesetz, Vertrag, vorausgegangenem Verhalten oder Le-

7.  ANHANG/AUFSICHTSERLASS



Schulrecht 5 39

7.  ANHANG/AUFSICHTSERLASS

bens- oder Gefahrengemeinschaften ergeben. Das Maß der aufzuwendenden Sorgfalt (Aufmerksamkeit) ist
je nach den Umständen größer oder geringer; die Nähe der Gefahr und der Wert des gefährdeten Rechts-
gutes spielen dabei eine Rolle. Die Außerachtlassung der objektiv gebotenen und subjektiv möglichen
Sorgfalt kann dem Täter aber nur vorgeworfen werden, wenn es ihm unter den besonderen Umständen
des Einzelfalls auch zuzumuten war, die Sorgfalt tatsächlich anzuwenden.

28  § 2 StGB: Bedroht das Gesetz die Herbeiführung eines Erfolges mit Strafe, so ist auch strafbar,
wer es unterlässt, ihn abzuwenden, obwohl er zufolge einer ihn im Besonderen treffenden
Verpflichtung durch die Rechtsordnung dazu verhalten ist und die Unterlassung der Erfolgsab-
wendung einer Verwirklichung des gesetzlichen Tatbildes durch ein Tun gleichzuhalten ist.
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7.2  Mustervereinbarung*)

zwischen Schule und Beherbergungsbetrieb

An
(Name und Adresse des Beherbergungsbetriebes)

Name und Adresse der Schule:

Schulkennzahl:

Leiter oder Leiterin der Schulveranstaltung:

Voraussichtliche Gesamtteilnehmerzahl:       

davon     Lehrer     Lehrerinnen;       Betreuer       Betreuerinnen;       Mädchen Burschen

Eine endgültige Meldung erfolgt bis:

Art der Schulveranstaltung: 
Wintersportwoche/Sommersportwoche/Projektwoche oder ...

Konkrete Zielsetzungen:

Dauer des Aufenthaltes:  Von                bis

Preis: Anzahlung: bis
Die Kosten für Nächtigung und Verpflegung werden von den Erziehungsberechtigten getragen.

Besondere Vereinbarungen: 
(z.B. zu Freiplätzen, zur Unterschreitung der Gesamtteilnehmerzahl nach endgültiger Meldung)

Rücktritt:
Der Leiter bzw. die Leiterin der Schulveranstaltung verpflichtet sich, eine bereits angemeldete Schulveran-
staltung nur dann abzusagen,
a) wenn die in der gegenwärtigen Fassung der Schulveranstaltungenverordnung festgelegten und oben kon-

kretisierten Ziele der Schulveranstaltung nicht oder nicht zumutbar erreicht werden können,
b) bei Eintritt von Ereignissen, bei deren Vorliegen die Schulveranstaltung nach der zitierten Schulveran-

staltungenverordnung nicht durchgeführt werden darf,
c) wenn die Abhaltung der Schulveranstaltung aus Gründen, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht zu

vertreten haben, unmöglich ist,
d) wenn allfällige besondere Vereinbarungen (zu Punkt a, b, c) nicht eingehalten werden können.
Ersatzansprüche wegen Absage einer bereits angemeldeten Schulveranstaltung aus den oben angeführten
Punkten a, b, c und d können nicht erhoben werden.

Besondere Vereinbarungen für den Rücktrittsfall (z.B. mögliches Ausweichgebiet, mögliche andere Inhalte,
möglicher Ausweichtermin, Transferkosten, Fristen für Rücktritt):

Datum: Datum:
Für die Schule (Dienstsiegel): Für den Beherbergungsbetrieb:

In zweifacher Ausfertigung zu erstellen; ein Exemplar für die Schule, eines für den Beherbergungsbetrieb.

*) Diese Vereinbarung soll als Muster dienen, sie hat keinen verbindlichen Charakter und erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Zur Verfügung gestellt vom BMUK, Abt. V/9.

7.  ANHANG/MUSTERVEREINBARUNG ZWISCHEN SCHULE UND BEHERBERGUNGSBETRIEB



Schulrecht 5 41

7.  ANHANG/GLOSSAR

Schulbezogene Veranstaltungen:
Wesentliche Voraussetzung dafür, dass eine Veran-
staltung zu einer schulbezogenen erklärt wird: Sie
muss auf dem lehrplanmäßigen Unterricht aufbauen
und der Erfüllung der Aufgabe der österreichischen
Schule gemäß § 2 des Schulorganisationsgesetzes die-
nen. 
Im Unterschied zu Schulveranstaltungen ist die Teil-
nahme an schulbezogenen Veranstaltungen freiwillig.
Schüler, die zur Teilnahme an schulbezogenen Veran-
staltungen angemeldet sind, sind zur Teilnahme ver-
pflichtet. Lehrer und Lehrerinnen sind zur Durch-
führung schulbezogener Veranstaltungen nicht ver-
pflichtet, sondern müssen sich dazu bereit erklären.
Grundsätzlich haben schulbezogene Veranstaltungen
außerhalb der Unterrichtszeit stattzufinden. Innerhalb
der Unterrichtszeit kann nur die Schulbehörde eine
Veranstaltung zu einer schulbezogenen erklären.
(Siehe Seite 7 f.)

Schulforum:
Das Schulforum ist ein schulpartnerschaftliches Gre-
mium, das sowohl Entscheidungs- als auch Beratungs-
rechte hat. Ihm gehören sowohl Lehrer und Lehrerin-
nen als auch gewählte Elternvertreter und -vertrete-
rinnen an. Letztere haben die Interessen der Erzie-
hungsberechtigten und der Schüler und Schülerinnen
zu vertreten.
Ein Schulforum ist an jeder Volks-, Haupt- und Sonder-
schule einzurichten.

Schulgemeinschaftsausschuss:
An die Stelle des (→) Schulforums tritt in Schulen ab
der 9. Schulstufe, also in den Polytechnischen Schu-
len, in Berufsschulen, in allgemein bildenden höheren
Schulen sowie in berufsbildenden mittleren und höhe-
ren Schulen der Schulgemeinschaftsausschuss. Ihm
gehören je drei gewählte Vertreter und Vertreterinnen
der Lehrer und Lehrerinnen sowie der Schüler und
Schülerinnen und die drei gewählten bzw. vom Eltern-
verein entsandten Vertreter und Vertreterinnen der Er-
ziehungsberechtigten an.

Schulpartnerschaftliche Gremien:
(→) Klassenforum
(→) Schulforum
(→) Schulgemeinschaftsausschuss

Erziehungsberechtigte:
Das sind jene Personen, denen im Einzelfall nach
bürgerlichem Recht das Erziehungsrecht zusteht. In
der Regel sind dies die Eltern. Das Erziehungsrecht
kann aber beispielsweise auch der Großmutter bzw.
dem Großvater, Adoptiveltern oder einem Vormund
übertragen werden. Wenn einem Elternteil das Erzie-
hungsrecht entzogen wurde (z.B. nach einer Schei-
dung), sind ihm keine Auskünfte über den schulischen
Fortgang des Kindes zu geben, außer es liegt eine aus-
drückliche Erlaubnis des bzw. der Erziehungsberech-
tigten vor.
Erziehungsberechtigte sind gesetzliche Vertreter min-
derjähriger Kinder. Mit der Volljährigkeit (in der Regel
mit Vollendung des 18. Lebensjahres) sind Schüler
und Schülerinnen eigenberechtigt. Ab der 9. Schul-
stufe sind Schüler und Schülerinnen in bestimmten
Angelegenheiten zum selbständigen Handeln befugt
(z.B. allein von einer Schulveranstaltung nach Hause
zu gehen), sofern die Erziehungsberechtigten davon
Kenntnis haben.

Klassenforum:
Das Klassenforum ist ein schulpartnerschaftliches Gre-
mium, das sowohl Entscheidungs- als auch Beratungs-
rechte hat. Ihm gehören der Klassenlehrer bzw. die
Klassenlehrerin oder der Klassenvorstand und die Er-
ziehungsberechtigten der Schüler und Schülerinnen
einer Klasse an. 
Für jede Vorschulklasse bzw. -gruppe und für jede
Klasse an Volks-, Haupt- und Sonderschulen ist ein
Klassenforum einzurichten.
(Siehe auch „Schuldemokratie und Schulgemein-
schaft”, Teil 2 der Informationsblätter zum Schul-
recht).

Schulbehörde erster Instanz:
Die Schulbehörde erster Instanz ist
• für allgemein bildende Pflichtschulen (das sind

Volks-, Haupt-, Sonderschulen und Polytechnische
Schulen) der Bezirksschulrat, 

• für mittlere und höhere Schulen sowie für Berufs-
schulen, für die Akademien für Sozialarbeit und für
die Pädagogischen Institute der Landesschulrat,

• für Zentrallehranstalten, Pädagogische und Berufs-
pädagogische Akademien das Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

In Wien fallen Bezirksschulrat und Landesschulrat in ei-
ner Instanz zusammen, dem Stadtschulrat für Wien.

7.3  Glossar
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7.5  Schulservicestellen

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur (Schulservice)

1014 Wien, Freyung 1, Postfach 65
Tel.: (01) 531 20 – 2590 oder 2592 DW 
bzw. 0810 20 5220 (zum Ortstarif)
E-Mail: schulservice@bmbwk.gv.at
Mo: 8.30 – 18.00 (in den Schulferien 8.30 – 16.30)
Di – Do: 8.30 – 16.30
Fr: 8.30 – 14.00
Dr. Karl Pusman, Kurt Hlavac, Christine Utrata

Landesschulrat für Burgenland (Schulservice)
7000 Eisenstadt, Kernausteig 3
Tel.: (02682) 710 – 152 DW
E-Mail: edda.prinke@lsr-bgld.gv.at
Mo – Do: 7.30 – 16.00
Fr: 7.30 – 13.00
Edda Prinke

Landesschulrat für Kärnten (Schulservice)
9010 Klagenfurt, 10.-Oktober-Straße 24, Postf. 607
E-Mail: roland.arko@lsr-ktn.gv.at
Tel.: (0463) 58 12 – 313 DW
Mo – Fr: 8.00 – 12.00
Mag. Roland Arko

Landesschulrat für Niederösterreich 
(Pädagogisch-administrativer Dienst – Schulservice)

3109 St. Pölten, Rennbahnstraße 29
Tel.: (02742) 280 – 4800, 4810, 4411, 4812, 
4421, 4341, 4132, 4131 DW
E-Mail: erna.horak@lsr-noe.gv.at
Mo – Fr: 8.00 – 15.00
Dr. Erna Horak, Dr. Ursula Röper, Helga Jenik, 
Ernst Figl, Erich Reiter, Gisela Garhöfer, 
Angela Wolf, Petra Sperl

Landesschulrat für Oberösterreich
(Schulservice)

4040 Linz, Sonnensteinstraße 20
Tel.: (0732) 70 71 – 9121, 9122 DW
E-Mail: schulservice@lsr-ooe.gv.at
Mo, Di, Do: 8.00 – 12.30, 13.30 – 16.30
Mi, Fr: 8.00 – 12.30
Mag. Elisabeth Messner, 
Mag. Gertraud Schwarzmair

Landesschulrat für Salzburg (Schulservice)
5010 Salzburg, Mozartplatz 8–10, Postf. 530
Tel.: (0662) 80 42 – 2071 DW
E-Mail: nina.behrendt@asn-sbg.ac.at
Mo –  Fr: 8.00 – 15.30
Nina Behrendt, Edith Zambelli

Landesschulrat für Steiermark (Schulservice)
8015 Graz, Körblergasse 23
Tel.: (0316) 345 – 238, 1104 DW
E-Mail: irene.weixler@lsr-stmk.gv.at
Mo – Do: 7.00 – 15.00
Fr: 8.00 – 15.00
Monika Lackner, Irene Weixler

Landesschulrat für Tirol (Schulpartnerschaft –
Schulrechtsberatung – Schuladmin. Angelegenheiten)

6020 Innsbruck, Innrain 1
Tel.: (0512) 520 33 – 113 DW
E-Mail: i.moritz@lsr-t.gv.at
Mo – Do: 8.00 – 17.00
Fr: 8.00 – 12.00
Dr. Ingrid Moritz

Landesschulrat für Vorarlberg (Schulservice)
6901 Bregenz, Bahnhofstraße 12
Tel.: (05574) 444 49
E-Mail: schulservice@lsr-vbg.gv.at
Mo – Do: 8.00 – 16.00
Fr: 8.00 – 12.00
Beryl Reize

Stadtschulrat für Wien (Schulservice)
1010 Wien, Wipplingerstraße 28
Tel.: (01) 525 25 – 77561, 77562 DW
E-Mail: schulservice@ssr-wien.gv.at
Mo, Mi, Do, Fr: 8.00 – 15.00
Di: 8.00 – 17.00
Eva Trost, Gerlinde Keglovits, Brigitte Jung, 
Belgiz Cölasan, Martina Nitsch, Fritz Weiß



8.  Verzeichnis 
der verwendeten Abkürzungen

AHS Allgemein bildende höhere Schule
ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
BHS Berufsbildende höhere Schule
RelUG Religionsunterrichtsgesetz
Schülerbeihilfengesetz Bundesgesetz über die Gewährung von Schulbeihilfen und Heimbeihilfen
SchUG Schulunterrichtsgesetz
SchVG Schülervertretungengesetz
SchVV Schulveranstaltungenverordnung
SchZG Schulzeitgesetz
V: Schulordnung Verordnung betreffend die Schulordnung

Für die Zitierung der einzelnen Gesetzesstellen werden folgende Bezeichnungen/Abkürzungen verwendet:
§ Paragraph
Abs. Absatz; in Gesetzestexten werden die Absätze mit einer zwischen Klammern 

stehenden Zahl gekennzeichnet: (2) = Absatz 2.
Z Ziffer
lit. litera (Buchstabe)
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